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ZEITGESPRÄCH

Reformbedürftige 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Die Finanzverfassung des Grundgesetzes und das darauf auf bauende System des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs sind ebenso wie die ungleichmäßig verteilte 

Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet der Steuern zwischen Bund und 
Ländern erneut in die Kritik geraten. Wie könnte eine Reform der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen aussehen?

Kurt Schmidt

Mehr Klarheit im Finanzgefüge zwischen Bund und Ländern

Die öffentlichen Finanzen befin
den sich bei uns in einem 

beklagenswerten Zustand: Der 
Anteil des Staates am wirtschaftli
chen Geschehen ist groß, die 
Steuern sind zu hoch und die 
öffentliche Hand macht zu viel 
Schulden. Dazu praktizieren w ir 
einen Föderalismus, der schon 
einmal als sehr teure Folklore 
bezeichnet worden ist. Tatsächlich 
steht es auch um unsere Finanz
verfassung schlecht. Ein Indiz da
für sind die immer wieder aufle
benden Auseinandersetzungen 
zwischen Bund und Ländern um 
die Anteile an den öffentlichen 
Einnahmen. Dieser Verteilungs
streit, so der wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesministerium 
der Finanzen in einem Gutachten 
von 1995, „irritiert die Bürger, 
schw ächt ihr Vertrauen in die 
Staatsführung und bürdet ihnen 
unnötig hohe Lasten auf“ .

Ein anderes Indiz ist die Schief
lage, in die die Verteilung der 
öffentlichen Einnahmen bei der 
Finanzierung der Wiedervereini
gung geraten ist: Den weitaus

größten Teil der Finanzierungs
lasten trägt der Bund, und dies 
hat, wie der Beirat zeigt, zu folgen
den Konsequenzen geführt: „Die 
nicht vereinigungsbedingten Bun
desausgaben sind relativ und zum 
Teil sogar absolut eingeschränkt 
worden, während die nicht vereini
gungsbedingten Länderausgaben 
kräftig zugenommen haben. Der 
Bund hat sich te ilweise beim 
Bürger refinanziert; die S teuer
quote und die Staatsquote sind 
stärker angestiegen, als es bei 
angemessener Verteilung der Fi
nanzierungslasten hätte sein müs
sen. Die Staatsverschuldung ist 
über Gebühr angewachsen.“

Finanzielle Schieflagen zw i
schen Gebietskörperschaften sind 
aber auch noch aus einem ande
ren Grund höchst bedenklich. Sie 
führen nämlich dazu, daß öffentli
che Aufgaben nicht nach ihrer 
relativen Dringlichkeit erfüllt wer
den. „Während hier noch Wün
schenswertes, aber nicht gerade 
Unverzichtbares finanzierbar ist, 
muß dort Wichtiges zurückgestellt 
werden“ (Wissenschaftlicher Bei

rat beim Bundesministerium der 
Finanzen). Wenn zudem das Aus
gleichssystem nachlässiges oder 
gar leichtfertiges Ausgabenverhal
ten von Gebietskörperschaften 
honoriert und wenn die Schief
lagen unter Zeitdruck und ohne 
feste Regeln beseitigt werden 
müssen, darf man sich nicht wun
dern, wenn Ausgaben bewußt im 
Hinblick auf solche Ausbeutungs
chancen manipuliert werden. Ob 
man in bezug auf die unausgewo
gene Verteilung der öffentlichen 
Einnahmen von „autom atischen 
Destabilisatoren“ sprechen kann, 
soll hier nicht näher erörtert wer
den. Sicher ist jedoch, daß unser 
Finanzausgleichssystem keine hin
reichenden Vorkehrungen enthält, 
um solche Schieflagen zu verhin
dern oder doch wenigstens auf ra
tionale Art und Weise zu beheben.

Vorzüge des Bundesstaates

Angesichts dieser Mängel mag 
man sich fragen, ob es nicht bes
ser wäre, den Föderalismus aufzu
geben und so die Probleme der 
finanziellen Beziehungen zwischen
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Bund und Ländern loszuwerden. 
Das wäre jedoch ein voreiliger 
Schluß; denn es gibt gute Gründe 
fü r eine bundesstaatliche O rd
nung. Zu der (horizontalen) Ge
waltenteilung zwischen Legisla
tive, Exekutive und Judikative 
kommt in einer Föderation eine 
weitere (vertikale) Form der Gewal
tenteilung zw ischen Bund und 
Ländern (sowie Gemeinden). 
Überdies ist mehr Bürgernähe 
möglich als im Zentralstaat, und 
die öffentlichen Leistungen kön
nen den regional unterschiedli
chen Wünschen der Bürger besser 
angepaßt werden.

Nicht zuletzt hat ein Bundes
staat den Vorteil, daß Störungen 
„vo r O rt“ (lokal und regional) 
bew ältig t werden können, also 
ohne daß der Staat im übrigen 
davon berührt wird. Damit dies 
gelingen kann, müssen freilich 
Gesamtstaat wie Gliedstaaten die 
Befugnis haben, ihre Angelegen
heiten selbständig zu regeln, und 
dazu gehört ohne Zweifel die Mög
lichkeit, über Ausgaben und Ein
nahmen eigenverantwortlich zu 
entscheiden. Und gerade da gibt 
es bei uns gravierende Schwä
chen. Diese Mängel werden deut
lich, wenn man die Regelung der 
Zuständigkeiten für die Gesetz
gebung und für die Einnahmen 
und Ausgaben in den Blick nimmt.

Ungleichgewichtige
Gesetzgebungskompetenz

Bei der Gesetzgebungskompe
tenz sind die Länder schlecht ge
stellt; denn sie können ihre Steuer
einnahmen via Gesetzgebung 
nicht nach eigenen Vorstellungen 
verändern. Zwar wirken sie über 
den Bundesrat bei der Steuerge
setzgebung mit; aber das einzelne 
Land kann auf die Höhe seiner 
Steuereinnahmen nicht direkt Ein
fluß nehmen. Der weitaus größte 
Teil der Gesetzgebungskompetenz

liegt beim Bund. Er kann bei sei
nen Steuern (zum Beispiel bei der 
Mineralölsteuer) die Steuersätze 
ohne Zustimmung des Bundes
rates ändern. Bei den Gemein
schaftsteuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Umsatz
steuer), an denen die Länder und 
(an der Einkommensteuer) auch 
die Gemeinden partizipieren, ist er 
hingegen auf die Zustimmung des 
Bundesrates angewiesen. Er kann 
jedoch auf die Einkommensteuer 
und die Körperschaftsteuer als 
eigene Steuer eine Ergänzungs
abgabe erheben.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Kurt Schmidt, 70, ist 
emeritierter Ordinarius der 
Universität Mainz und Mitglied 
des Wissenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium 
der Finanzen. Er war von 1974 
bis 1984 Mitglied des Sach
verständigenrates zur Begut
achtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung.

Prof. Dr. Wolfgang Renzsch, 
46, ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Innenpolitik, Institut für Po
litikwissenschaft, an der Otto- 
von-Guericke-Universität in 
Magdeburg.

Prof. Dr. Stefan Homburg ist 
Inhaber des Lehrstuhls Volks
wirtschaftslehre I, insbeson
dere Finanzwissenschaft, an 
der Otto-von-Guericke-Uni- 
versität in Magdeburg.

Prof. Dr. Stefan Korioth, 36, ist 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Öffentliches Recht (Staats
recht, Verfassungsgeschichte, 
Staatslehre) an der Rechts
und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Ernst-Moritz- 
Arndt-Universität Greifswald.

Die geringe Gesetzgebungszu
ständigkeit der Länder hat in letz
ter Zeit zunehmend Kritik hervor
gerufen, weil die Ausgabenkompe
tenz der Länder durch die soge
nannte Mischfinanzierung eben
falls eingeschränkt ist; daran ist 
nämlich auch der Bund beteiligt. 
Zur Mischfinanzierung gehören die 
Gemeinschaftsaufgaben (zum Bei
spiel die Verbesserung der regio
nalen W irtschaftsstruktur), Geld
leistungen (zum Beispiel das 
Wohngeld) und Finanzhilfen für 
Investitionen (zum Beispiel die 
Zuschüsse zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse der Gemein
den). Insgesamt beläuft sich die 
Mitfinanzierung des Bundes bei 
diesen Aufgaben im Jahr 1996 auf 
über 40 Mrd. DM.

Von der Mischfinanzierung hatte 
man sich erhofft, daß die Res
sourcen von Bund und Ländern 
besser gebündelt und koordiniert 
und so effizienter verwendet wür
den. Die großen Erwartungen, die 
man daran geknüpft hatte, sind 
freilich nicht in Erfüllung gegan
gen. Die M itfinanzierung des 
Bundes hat wohl auch, jedenfalls 
nach Ansicht der Länder, zu einer 
Zunahme seines Einflusses ge
führt. (Der Finanzierung folgt fast 
immer die Direktion.) Überdies lei
det die Finanzautonomie der Län
der, weil die einzelnen Länderpar
lamente die Beschlüsse der ge
meinsamen Fachgremien der Re
gierungen von Bund und Ländern 
ungern zurückweisen. Dies alles 
spricht dafür, die Mischfinanzie
rung in den alten Bundesländern 
weitgehend abzubauen; diese wür
den dadurch merklich an Ausga
benautonom ie zurückgewinnen. 
Zur Lösung gravierender Struktur
probleme, zum Beispiel für den 
Aufbau der Infrastruktur in den 
neuen Bundesländern, sollte die 
Mischfinanzierung dagegen vor
erst beibehalten werden; denn da
für ist sie ein geeignetes Mittel.
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Mehr Steuerautonomie 
für die Länder

Auch mehr Steuerautonomie 
würde den Ländern einen Zu
wachs an Unabhängigkeit ver
schaffen. Ausgaben und Einnah
men könnten besser auf die Wün
sche der Bürger abgestimmt wer
den. Kritisch wird gegen die Steu
erautonom ie angeführt, daß f i
nanzschwache Länder vermutlich 
hohe Steuersätze und finanzstarke 
Länder relativ niedrige Steuersätze 
festlegen würden. Vor allem in den 
neuen Bundesländern wäre mit 
höheren Sätzen zu rechnen. Das 
könnte zu unerwünschten Verlage
rungen von Betriebsstätten und 
Wohnsitzen in Niedrig-Steuerlän- 
der führen.

Durch Zahlungen zwischen den 
Ländern und vom Bund zugunsten 
von finanzschwachen Ländern 
kann man jedoch dafür sorgen, 
daß die Unterschiede der länder
weise autonom festgelegten Steu
ersätze in einem Rahmen bleiben, 
der räumliche Verlagerungen we
nig wahrscheinlich macht. Im übri
gen g ibt es Beispiele (so in der 
Schweiz), daß „arm e“ Gliedstaaten 
(Kantone) ihre Bürger und die an
sässigen Betriebe durchaus höher 
besteuern können, ohne daß es zu 
nennenswerten Ausweichreak
tionen kommt, wenn die Steuer
pflichtigen dabei in den Genuß von 
öffentlichen Leistungen kommen, 
die sie wollen. Herausfinden läßt 
sich dies, jedenfalls tendenziell, 
über fiskalische Referenden, also 
Abstimmungen der Bürger über 
die Bereitstellung von öffentlichen 
Leistungen sow ie (gleichzeitig) 
über deren Finanzierung, und auch 
über das Erfordernis qualifizierter 
Mehrheiten in den Parlamenten bei 
Beschlüssen dieser Art.

Technisch ließe sich mehr Steu
erautonomie für die Länder auf 
verschiedene Weise durchführen. 
Am einfachsten wäre es wohl,

wenn den Ländern und dem Bund 
die Möglichkeit eingeräumt würde, 
auf ihren Anteil an der Einkom
mensteuer Zuschläge und Ab
schläge vorzunehmen. Die Varia
tionsbreite könnte begrenzt und 
fü r Zuschläge und Abschläge 
gleich groß sein. Für die Steuer
pflichtigen würde dies im Hinblick 
auf die S teuerautonomie der 
Länder folgendes bedeuten: Von 
der Einkommensteuer steht der
zeit den Ländern ein Anteil von 
42,5%  zu. Auf die individuelle 
Steuerschuld, die diesem Prozent
satz entspricht, könnten die einzel
nen Bundesländer Zuschläge und 
Abschläge vornehmen.

Problematische
Ertragskompetenz

Noch größere Probleme als bei 
der Zuständigkeit für die Gesetz
gebung bestehen (und dies nicht 
nur hierzulande) bei der Ertrags
kompetenz. Die Mittel, über die 
eine Gebietskörperschaft verfügen 
kann, ergeben sich aufgrund einer 
S tufenfolge von komplizierten 
Ausgleichsmaßnahmen. Zunächst 
muß es eine Vorschrift über die 
Zuweisung der Steuerquellen an 
die staatlichen Ebenen geben. 
Beim Trennsystem schöpfen die 
Gebietskörperschaften die Steu
ern für sich aus. Das sind Steuern 
wie die Mineralölsteuer beim Bund 
und die Kraftfahrzeugsteuer bei 
den Ländern. Beim Verbund
system wird das Steueraufkom
men quotal auf mehrere staatliche 
Ebenen aufgeteilt. Verbundsteuern 
sind bei uns die Einkommensteuer, 
die Körperschaftsteuer, die Um
satzsteuer und auch die Gewerbe
steuer.

Außer der Regel über die verti
kale Zuweisung von Steuerquellen 
sind beim Verbundsystem Vor
schriften über die horizontale Auf
teilung der Steueranteile auf Län
der und Gemeinden nötig. Das 
kann entweder nach dem örtlichen

bzw. regionalen Aufkommen oder 
nach der Einwohnerzahl gesche
hen. Bei beiden Kriterien gibt es 
freilich Modifikationen. Die Ein
wohnerzahl kann „veredelt“ , d.h. 
gewichtet werden; das geschieht 
bei uns zugunsten von Berlin, Bre
men und Hamburg. Das örtliche 
bzw. regionale Aufkommen kann 
„zerlegt“ , d.h. zwischen den Ge
bietskörperschaften der gleichen 
staatlichen Ebene nach anderen 
Kriterien umverteilt werden; dies 
ist beispielsweise bei der Lohn
steuer der Fall, wenn Wohnsitz 
und Arbeitsplatz räumlich ausein
anderfallen.

Was aufgrund dieses schon 
nicht einfachen Regelwerks Bund, 
Ländern und Gemeinden zufließt, 
ist allerdings keineswegs das, über 
was sie schließlich verfügen kön
nen. Die sogenannte Primärver
teilung wird nämlich durch weitere 
horizontale und vertikale Umver
teilungsm aßnahm en verändert 
und so in die endgültige Steuer
verteilung überführt. Horizontal 
gibt es einen Ausgleich zwischen 
den Ländern (Länderfinanzaus
gleich). Bei den vertikalen Aus
gleichsmaßnahmen handelt es 
sich um Zuweisungen des Bundes 
an die Länder (Bundesergän
zungszuweisungen).

Fragwürdige politische 
Kompromisse

Die Regelungen des Länderfi
nanzausgleichs und der Bundes
ergänzungszuweisungen sind so 
kompliziert, daß sie nur noch von 
einem kleinen Kreis von Fach
leuten verstanden werden; von 
Transparenz fü r eine breitere 
Öffentlichkeit kann jedenfalls keine 
Rede sein. (Die Lektüre beispiels
weise des § 10 FAG mag ähnlich 
wie die des § 6 b EStG je nach 
Temperament des Lesers als 
Schlaf- oder Aufputschmittel die
nen.) Noch bedenklicher ist ein 
anderer Umstand: Da über den
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Finanzausgleich in einem hoch
komplizierten politischen Kräfte
feld m it ganz unterschiedlichen 
Interessen entschieden wird, sind 
die Chancen für rationale Lösun
gen offenbar gering.

Ein Beispiel für die Fragwürdig
keit der Ergebnisse dieser politi
schen Kompromisse ist die Über
tragung von Teilen des Umsatz
steueraufkommens vom Bund auf 
die Länder mit dem Ziel, durch 
eine Intensivierung des Länder
finanzausgleichs die Lücke in der 
Finanzkraft der besonders finanz
schwachen Länder zu schließen. 
Zweckmäßig wäre hingegen gewe
sen, die Finanzkraft der besonders 
finanzschwachen Länder auf eine 
Mindestausstattung zu heben und 
danach diese Länder in den Län
derfinanzausgleich einzubeziehen.

Im Hinblick auf die Finanzierung 
der Mindestausstattung wäre es 
besser gewesen, dem Vorschlag 
des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesam tw irt
schaftlichen Entwicklung zu fo l
gen, wonach der Bund die Siche
rung der M indestausstattung 
übernehmen sollte (Garantiesatz). 
Hiergegen kann angeführt werden, 
daß damit dem Bund angesonnen 
wurde, bei einer Aufgabe, die doch 
eigentlich Ländersache ist, ein 
erhebliches finanzielles Engage
ment einzugehen. Das will jedoch 
nicht recht überzeugen, weil in 
erster Linie diese Leistungen des 
Bundes abgenommen haben wür
den, wenn die besonders finanz
schwachen Länder bei der Fi
nanzkraft aufholen. Der Bund hätte 
also zwar die „Auffüllungskosten“ 
tragen müssen, wäre aber nach 
Maßgabe des Aufholprozesses in 
den besonders finanzschwachen 
Ländern entlastet worden. Da es 
sich hier um ein zeitlich begrenztes 
Problem handelt, war es nicht 
sachgemäß, Teile des Umsatz
steueraufkommens -  vermutlich

auf Dauer -  auf die Länder zu 
übertragen.

Ein anderes Beispiel für eine 
gänzlich unplausible Lösung ist die 
Regelung über die Art der Umver
teilung zw ischen finanzstarken 
und finanzschwachen Ländern 
(Umverteilungssatz). Hier ist auch 
bei der letzten Änderung ein 
„gebrochener Tarif“ herausgekom
men. Der Wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesministerium der Fi
nanzen hatte mit überzeugenden 
Gründen einen linearen Tarif emp
fohlen. Für einen gebrochenen 
(durch Beschränkungen der Um
verteilungswirkung bei den aus
gleichspflichtigen Ländern noch 
weiter deformierten) Tarif spricht 
eigentlich nur, daß es bisher schon 
so war. Das ist allerdings kein 
guter „Unterbau“ für Reformen.

Gefahren eines zu hohen 
Nivellierungsgrades

Über das Problem, wie weit die 
Unterschiede der Länder in der 
P ro-Kopf-F inanzkraft verm indert 
werden sollen, muß politisch ent
schieden werden. Als Entschei
dungshilfe darf jedoch darauf hin
gewiesen werden, daß eine zu weit 
gehende Nivellierung falsche An
reize mit sich bringt: Die finanz
starken Länder müssen dann „zu 
viel“ abgeben, die finanzschwa
chen Länder bekommen „zu viel“ . 
In beiden Fällen kann darunter die 
Erhebungsintensität leiden. Man 
mag zweifeln, ob Verhaltenskate
gorien wie Anreize auf öffentliche 
Institutionen angewendet werden 
können. Da sie aber in der öffentli
chen Diskussion eine Rolle spielen, 
muß man sie wohl ernst nehmen.

Der N ivellierungsgrad ist im 
übrigen mit der Umverteilung im 
Rahmen des Länderfinanzaus
gleichs noch nicht endgültig fest
gelegt. Es treten noch Bundeser
gänzungszuweisungen, also verti
kale Zahlungen mit horizontalem 
Ausgleichseffekt, hinzu. Hierbei

handelt es sich um Zuweisungen, 
die wegen ihrer Vielgestaltigkeit 
von Rolf Peffekoven einmal als 
„Mädchen für alles“ charakterisiert 
worden sind. Tatsächlich kann der 
Bund unter diesem Rubrum vieler
lei zugunsten der Länder tun, 
wenn er will oder muß. Daß es sich 
bei den Bundesergänzungszuwei
sungen kaum mehr um „Ergänzun
gen“ handelt, zeigt sich an ihrem 
Umfang: Sie belaufen sich im Jahr 
1996 auf rund 25 Mrd. DM; das ist 
fast doppelt so viel wie das Um
verteilungsvolum en im Rahmen 
des Länderfinanzausgleichs. We
gen ihres Umfangs und ihrer parti
kularen Zwecksetzung führen 
Bundesergänzungszuw eisungen 
wahrscheinlich auch zu Verletzun
gen des Monotoniegebots, w o
nach die Reihenfolge der Bundes
länder in der Finanzkraft durch Fi
nanzausgleichsmaßnahmen nicht 
verändert werden soll.

Eine besonders aparte Form der 
Bundesergänzungszuweisungen 
sind die Zahlungen für Sonderbe- 
darfe „wegen überdurchschnittlich 
hoher Kosten politischer Führung 
und der zentralen Verwaltung“ 
(§11 Abs. 3 FAG). Man darf ver
muten, daß sich angesichts dieser 
Regelung mancher fragt, wie es 
um die Existenzberechtigung eines 
Staates steht, der sein Parlament, 
seine Regierung und seine zentra
le Verwaltung nicht aus eigenen 
Mitteln bezahlen kann. Diese kriti
schen Anmerkungen bedeuten 
nicht, daß Bundesergänzungszu
weisungen gänzlich abzulehnen 
sind; der Zweck muß jedoch be
grenzt sein. Der Sachverständi
genrat zur Begutachtung der 
gesam tw irtschaftlichen Entw ick
lung hat zu ihrer Anwendung bei 
der Finanzierung von öffentlichen 
Investitionen geraten, die zu klei
neren Teilen vom Bund und von 
den Ländern und zum weitaus 
größeren Teil von den Gemeinden 
getätigt werden.

330 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/VII



ZEITGESPRÄCH

Unklare Vorschriften des 
Grundgesetzes

Schließlich sei noch auf einen 
anderen mißlichen Mangel unseres 
Finanzausgleichs aufmerksam ge
macht. Der nahezu ständige Streit 
zwischen Bund und Ländern um 
die Einnahmenverteilung wird 
durch unklare Vorschriften des 
Grundgesetzes gleichsam muni- 
tioniert. Gerade die Vorschriften, 
die (falls ein finanzielles Ungleich
gew icht zw ischen den beiden 
Ebenen entstanden ist) die Neu
verteilung der Umsatzsteuer re
geln sollen, sind auslegungsfähig 
und auslegungsbedürftig; objekti
ve Verteilungsmaßstäbe lassen 
sich daraus kaum ableiten. Der 
W issenschaftliche Beirat beim 
Bundesministerium der Finanzen 
hat in dem oben zitierten Gutach
ten für die Berechnung der soge
nannten Deckungsquoten, an 
denen sich gegebenenfalls die 
Neuverteilung der Umsatzsteuer 
orientieren soll, Prinzipien ent
wickelt, die -  würden sie befolgt -  
den Verteilungsstreit zwischen 
Bund und Ländern entschärfen 
könnten. Bei der Zurechnung der 
Ausgaben hat er beispielsweise 
empfohlen, sich nach der tatsäch
lichen Dispositionskraft (ersatzwei
se nach der Belastung) zu richten.

Als unlösbar hat sich allerdings 
die Kennzeichnung jener Ausga
ben erwiesen, die im Sinne der

Verfassung als „no tw end ig “ zu 
erachten sind. Aus diesem Grunde 
befürwortet der Beirat einen wei
tergehenden Lösungsversuch: 
„Die von der Verfassung vorgese
hene Umsatzsteuerneuverteilung 
soll nur als ultima ratio für ein 
anders nicht überwindbares Un
gleichgewicht fungieren. Ungleich
gewichte unter dieser Schwelle 
sollen dagegen von den beteiligten 
Gebietskörperschaften eigenver
antw ortlich  behoben w erden.“ 
Daher schlägt der Beirat vor, über 
eine Änderung des Grundgesetzes 
eine begrenzte Steuerautonomie 
der Länder einzuführen.

Mehr Steuerautonomie für die 
Länder würde also nicht nur deren 
finanzielle Eigenverantwortung 
stärken (und damit -  wie oben 
gezeigt -  die finanzielle Basis für 
unsere bundesstaatliche Ordnung 
verbessern), sondern hätte auch 
den Vorteil, daß der Verteilungs
streit zwischen Bund und Ländern 
in vielen Fällen vermieden werden 
könnte. Zur Entspannung des 
Verteilungskonflikts hat der Beirat 
in einem früheren Gutachten zum 
Länderfinanzausgleich (1992) au
ßerdem die Einrichtung eines 
Schlichtungsverfahrens vorge
schlagen. Dies wäre von Vorteil, 
weil der Verteilungsstreit dann 
nicht mehr in praeter legem ope
rierenden „Runden“ , sondern in 
einem geordneten Verfahren bei
gelegt werden könnte. Man sollte

sich freilich keine übertriebenen 
Hoffnungen machen: Zu perfekten 
Lösungen würden diese Änderun
gen nicht führen. Dafür sind die 
Probleme des Finanzausgleichs zu 
kompliziert. Sicher würden aber 
Lösungen zustande kommen, die 
weitaus besser sind als das, was 
gegenwärtig praktiziert wird.

Eine Mißdeutung der 
Politikberatung 

Beim Finanzausgleich ist es also 
wie bei den Steuern: Auch er ist 
dringend reformbedürftig. Für bes
sere Lösungen gibt es zahlreiche 
Vorschläge. Aber (und hier besteht 
abermals Ähnlichkeit m it den 
Steuern) politisch scheint damit 
nicht durchzukommen zu sein. Der 
gelegentlich geäußerten Meinung, 
dies sei darauf zurückzuführen, 
daß die W issenschaftler zwar 
theoretisch schöne, aber politisch 
undurchführbare Ideen präsentier
ten, liegt ein Mißverständnis zu
grunde. Wozu w ir raten, mag vie
len nicht schmecken, weil es ge
gen ihre Interessen verstößt oder 
liebgewordenen Ideen w ider
spricht. Die Betonung von Ratio
nalität steht -  auch beim Finanz
ausgleich -  für mehr Beachtung 
von Effizienz bei der Nutzung der 
Ressourcen und von Fairneß bei 
der Verteilung. Wer diese Orientie
rung an gesam tw irtschaftlichen 
Zielen den Wissenschaftlern zum 
Vorwurf macht, decouvriert sich 
als Agent minderer Zwecke.

Wolfgang Renzsch

Finanzreform -  ein politisches Problem

Johannes Popitz, der Nestor der 
deutschen Finanzwissenschaft, 

w ies bereits 1927 darauf hin, daß 
die wissenschaftliche Betrachtung 
des Finanzausgleichs Aufgabe 
der Finanzwissenschaft und des

Staats- und Verwaltungsrechts sei, 
daß es sich aber „in weitem 
Umfang ... auch um politische Pro
bleme“ handele. Um diese geht es 
im folgenden.

Das im Bundesstaat angelegte

Spannungsverhältnis zwischen Ein
heit und Vielfalt spiegelt sich im 
Finanzausgleich in den Leitbildern 
der „G leichwertigkeit der Lebens
verhältnisse“ im Sinne eines Aus
gleichs regionaler Disparitäten ei
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nerseits und des „Wettbewerbs 
der Regionen“ mit dem Ziel eines 
effizienten Einsatzes öffentlicher 
Mittel andererseits wider. Diese 
Spannung zwischen Verteilungs
und Leistungsgerechtigkeit bleibt 
im Bundesstaat unaufhebbar; es 
ist Aufgabe der Politik, diese Prin
zipien zueinander in ein „ange
messenes“ Verhältnis zu setzen.

Die Schwierigkeit dieser Auf
gabe wird schon daran erkennbar, 
daß der verfassungsrechtliche 
Maßstab auf den unbestimmten 
Rechtsbegriff des „angemessenen 
Ausgleichs“ zurückgreift. Dieser 
Begriff bedarf einer politischen In
terpretation, denn es geht um das 
Gewichten der konkurrierenden 
Grundsätze von Sozial- und Bun
destaatlichkeit im „sozialen Bun
desstaat“ (Art. 20 GG). Justierun
gen dieses Spannungsverhältnis
ses werden dabei immer temporär 
bleiben und je nach Problemlage 
unterschiedlich ausfallen. Derzeit 
scheint es angezeigt, die Balance 
in Richtung von mehr Leistungs
gerechtigkeit, Vielfalt und Wettbe
werb zu verschieben, allerdings 
ohne auf den interregionalen Aus
gleich gänzlich zu verzichten.

Die Finanzverfassung des 
Grundgesetzes und das darauf 
aufbauende System des bundes
staatlichen Finanzausgleichs sind 
seit etlichen Jahren in die Kritik 
geraten. Es gilt als

□  wirtschaftlich ineffizient, denn in 
ihm sind zahlreiche Anreize zur 
Verschwendung öffentlicher Mittel 
angelegt;

□  verfassungspolitisch bedenk
lich, denn es höhlt die föderale 
Substanz aus und drängt die Par
lamente an den Rand des Ent
scheidungsprozesses; und schließ
lich als

□  in seiner Konstruktion fragwür
dig, denn die Entscheidungsver
fahren führen system atisch zu 
suboptimalen Ergebnissen.

Angesichts ubiquitärer Kritik 
stellt sich nun die Frage, warum 
man das Problem einer Finanzre
form seit Jahren vor sich her
schiebt. Der jüngste Anlauf zu ei
ner Reform im Zusammenhang mit 
der Einbeziehung der neuen Län
der in den Finanzausgleich zum 
1 .1.  1995 löste zwar einige akute 
Probleme, aber verfehlte das ei
gentliche Ziel, nämlich die „F i
nanzreform 1995“ . Es gibt zahlrei
che Gründe, die erklären, warum 
keine Reform zustande kam, und 
die zugleich verdeutlichen, welche 
Schwierigkeiten auch in Zukunft 
bestehen.

Die Struktur des föderalen 
Systems

Der deutsche Föderalismus ist 
in seiner spezifischen Grundstruk
tur weniger durch eine Trennung 
von Politikbereichen, sondern viel
mehr durch eine funktionale Auf
gabenteilung gekennzeichnet. Die 
Gesetzgebung ist im wesentlichen 
beim Bund konzentriert (Art. 73-75 
GG), der Vollzug der Bundesge
setzgebung hingegen obliegt im 
Grundsatz den Ländern (Art. 83-85 
GG). Mit dem Vollzug geht die 
Finanzverantwortung einher, d.h., 
die Länder haben -  abgesehen 
von bestimmten Ausnahmen -  die 
Kosten für die von ihnen ausge
führten Bundesgesetze zu tragen. 
Die Gleichheit vor dem Gesetz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet, Bun
desgesetze in gleicher Weise zu 
vollziehen. Durch Bundesgesetz
gebung werden damit das Han
deln und die Ausgaben der Länder 
in weitem Umfang, die steuerli
chen Einnahmen wegen des Ge
setzgebungsmonopols des Bundes 
(Art. 105 GG) ausschließlich bun
desgesetzlich festgelegt. Weil die 
originäre Einnahmeverteilung unter 
den Ländern ungleichmäßig und 
nicht aufgabengerecht ist, wird ein 
Finanzausgleich benötigt, um die 
Länder in die Lage zu versetzen,

ihre Aufgaben adäquat und ent
sprechend der bundesgesetzli
chen Vorgaben wahrzunehmen.

Eine Finanzreform, wenn sie 
mehr sein w ill als eine bloße 
Korrektur der Steuerverteilung, 
muß daher die Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Ländern the
matisieren, sie wäre notwendiger
weise eine Reform des Bundes
staates. Es ginge darum, neu zu 
definieren, welche Aufgaben -  un
abhängig davon, wer sie ausführt -  
bundeseinheitlich wahrgenommen 
und finanziert werden müssen 
und welche Aufgaben Unter
sch ied lichke it in Wahrnehmung 
und Finanzierung erlauben.

Der politische Wille als
Reformvoraussetzung

Es klingt banal, aber unter gege
benen Umständen muß es erwähnt 
werden: Die erste Voraussetzung 
für eine Reform ist, daß die ent
scheidenden politischen Akteure 
sie wollen. Solange diese nicht 
bereit sind, sich zu engagieren und 
persönliches Prestige in den Erfolg 
einer Reform zu investieren, 
besteht keine Aussicht auf Erfolg.

Zwar haben sich m ittlerweile 
zahlreiche Politiker für eine Reform 
der föderalen Finanzbeziehungen 
ausgesprochen; so haben die 
M inisterpräsidenten 1990 „E ck
punkte“ für eine Reform der bun
desstaatlichen Ordnung formuliert 
und die Landtagspräsidenten 
1991 eine umfassende Finanzre
form gefordert. Jedoch haben sich 
dem weder die Bundesregierung 
noch der Bundesfinanzminister, 
weder die Finanzminister der Län
der noch die großen Parteien an
geschlossen. Solange die Akteure 
der politischen Machtzentren sich 
n icht einer Reform annehmen, 
bleibt die Debatte -  wie bisher -  im 
buchstäblichen Sinn akademisch.

Offensichtlich funktioniert das 
System tro tz aller Kritik bisher 
insoweit, als daß es den entschei
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denden Akteuren noch nicht not
wendig erscheint, eine Reform 
ernsthaft in Angriff zu nehmen. 
Aber das kann sich ändern. Der 
nordrhein-westfälische Finanzmi
nister Heinz Schleußer drängte 
1994 bereits auf eine Reform mit 
dem Ziel größerer Autonomie der 
Länder. Im Zusammenhang mit 
den laufenden Bund-Länder-Aus- 
einandersetzungen deutete Bun
desfinanzm inister Theo Waigel 
Ende 1995 die Möglichkeit der 
Einführung von Steuergesetzge
bungskom petenzen der Länder 
an. Die Richtung ist also ähnlich. 
Ein erster Schritt könnte sein, daß 
der Bund nach dem Wegfall der 
Vermögensteuer Ende 1996 von 
seinem konkurrierenden Gesetz
gebungsrecht keinen weiteren Ge
brauch macht und somit den 
Ländern die Möglichkeit zu lan
desgesetzlichen Regelungen läßt.

Die weiteren anstehenden 
Schritte der europäischen Integra
tion werden ein erneutes Nach
denken über die Finanzverfassung 
erfordern: In einer europäischen 
Währungsunion sind der Verschul
dung der Teilnehmerstaaten euro
parechtlich Grenzen gesetzt. Dann 
steht die Frage zur Entscheidung 
an, wie die Kreditspielräume der 
Bundesrepublik Deutschland auf 
Bund und Länder verteilt werden. 
Der Vorschlag von Bundesfinanz
m inister Waigel einer hälftigen Tei
lung zwischen Bund und Sozial
versicherungsträgern einerseits, 
Ländern und Gemeinden anderer
seits und einer Verteilung unter 
den Ländern nach Einwohnern 
dürfte  kaum konsensfähig sein. 
Aus einigen Ländern war bereits 
zu vernehmen, daß diejenigen, die 
bereits hoch verschuldet sind, hö
here Anteile brauchten. Aber das 
w iderspräche wohl den Intentio
nen der Maastricht-Kriterien.

M öglicherw eise befördert die 
europäische Integration eine inner

staatliche Finanzreform. Im Grun
de ist es unabweisbar, die weichen 
Grenzen der öffentlichen Verschul
dung (Art. 115 GG) innerstaatlich 
durch die härteren des Maastrich
ter Vertrages zu ergänzen. M it ei
ner Limitierung der Verschuldung 
würde aber den Ländern die ge
genwärtig w ichtigste Möglichkeit 
zur selbständigen Einnahmebe
schaffung, nämlich der Weg auf 
den Kapitalm arkt, beschränkt. 
Dann stellt sich mit neuer Intensi
tä t die Frage, ob den Ländern ein 
anderer Weg zur autonomen Be
schaffung von Einnahmen durch 
ein eigenes Steuergesetzgebungs
recht eröffnet werden sollte.

Die Politik braucht einen
konzeptionellen Entwurf

In der Geschichte der Bundes
republik Deutschland Ist die Fi
nanzverfassung zweimal reformiert 
worden, 1955 und 1969. Beide 
Male lagen dem politischen Ent
scheidungsprozeß umfangreiche 
Gutachten zugrunde, 1955 die 
noch heute lesenswerte Bundes- 
tags-Drucksache 2/480, von der 
die Presse meinte, sie gliche eher 
einer Habilitationsschrift als einer 
Parlamentsdrucksache, und 1969 
das Troeger-Gutachten. Der politi
sche Beratungs- und Entschei
dungsprozeß konnte beide Male 
auf eine inhaltliche Grundlage zu
rückgreifen. Im Unterschied dazu 
wurde der Auftrag des Einigungs
vertrages an die gesetzgebenden 
Körperschaften (Art. 5 EV), sich mit 
dem „Verhältnis zwischen Bund 
und Ländern entsprechend dem 
Gemeinsamen Beschluß der Mini
sterpräsidenten vom 5. Juli 1990“ 
zu befassen -  zumindest soweit es 
um das finanzielle Bund-Länder- 
Verhältnis ging - ,  ohne jede über
greifende Reformperspektive an
gegangen. Er wurde quasi mit der 
linken Hand im Anschluß an die 
Sitzungen des Finanzausschusses 
des Bundesrates mit erledigt. Auf

eine Diskussion der Grundsätze 
oder Expertenanhörungen wurde 
verzichtet, die wissenschaftlichen 
Beiträge der letzten Jahre wurden 
souverän ignoriert.

Die bisherigen Erfahrungen zei
gen zweierlei: Der politische Bera- 
tungs- und Entscheidungsprozeß 
bedarf einer konzeptionellen 
Grundlage. „Die Politik“ ist weder 
in der Lage noch ist es ihre Auf
gabe, die fachliche Vorbereitung 
der politischen Entscheidung zu 
leisten. Erforderlich ist außerdem - 
auch das zeigten die Verhandlun
gen zur Einbeziehung der neuen 
Länder in den Finanzausgleich -  
eine Trennung von Reform vor
haben und laufenden tagespoliti
schen Auseinandersetzungen, an
dernfalls werden die Optionen ei
ner Reform an den Interessen des 
Tages gemessen. Erfolgsorientier
tes tagespolitisches Agieren im 
System und reform orientiertes 
Infragestellen desselben Systems 
sind gleichzeitig kaum miteinander 
zu vereinbaren. Oder spieltheore
tisch formuliert: Man kann von ei
nem Fußballspieler nicht erwarten, 
daß er den Ball in das Tor schießt 
und gleichzeitig über eine Ände
rung der Abseitsregeln diskutiert.

Parteiendemokratie und 
Bundesstaat

Finanzverfassungs- und Finanz
ausgleichsfragen sind nicht partei
politisch besetzt: es gibt keinen 
Christ- oder sozialdemokratischen 
Finanzausgleich. Die Konfliktlinien 
zwischen Bund und Ländern so
wie zwischen armen und reichen 
Ländern liegen nicht parallel zu 
denen des Parteienwettbewerbs, 
sondern quer zu ihnen. Aus die
sem Grunde nehmen sich die Par
teien nur ungern dieser Probleme 
an. Eine inhaltliche Festlegung 
würde angesichts der Gegensätze 
bestimmte Interessen zwangsläu
fig ausgrenzen und damit zu inner
parteilichen Kontroversen führen.
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Unter den Bedingungen des Par
te ienw ettbew erbs, unter denen 
der „Schulterschluß“ als Tugend 
gilt und vom Wähler eher belohnt 
wird als „Zerrissenheit“ , haben die 
Parteien wenig Anreize, sich zu 
engagieren. Wählerwirksam ist das 
Thema ohnehin kaum. Zumindest 
im Hinblick auf die Lösung von 
quer zu den Parteiideologien lie
genden föderativen Problemlagen 
wie dem Finanzausgleich w irkt der 
Parteienwettbewerb innovations- 
hemmend.

Die Parteien und damit „die Po
litik“ werden sich dieses Themas 
nur dann annehmen, wenn über 
die Notwendigkeit einer Reform Ei
nigkeit besteht und inhaltliche Fra
gen kein Gegenstand parteipoliti
scher Kontroversen sind oder wer
den. Gleichwohl ist die Mitwirkung 
der Parteien bei der Gestaltung 
des Verfahrens, insbesondere bei 
der Vermittlung zwischen gegen
sätzlichen Positionen, unverzicht
bar, denn sie versäulen die Ebenen 
des Bundesstaates. Sie sind dieje
nigen Institutionen, in denen 
zugleich Bundes- und Länderinter
essen vertreten sind. Da die Par
teien bestrebt sind, sich als hand
lungsfähig darzustellen, sind sie 
bemüht, eine innerparteiliche Ver
ständigung zwischen den finanz
politischen Interessengegensätzen 
zu erreichen: Der Appell an die je
weiligen im Konflikt stehenden 
Parteifreunde, ihre Interessen zum 
Zweck des Erhalts der parteipoliti
schen Handlungsfähigkeit zu mo
derieren und die Verständigung zu 
suchen, fördert die Kompromißfä
higkeit der Beteiligten. Deshalb 
haben die Parteien zwar kein Inter
esse an bestimmten Lösungen, 
wohl aber an der Formulierung ei
nes tragfähigen Kompromisses. 
Die großen Konflikte um die Fi
nanzverfassung wurden in den 
Führungskreisen von CDU/CSU 
oder SPD gelöst, dort bezeichnen

derweise so, daß die Verständi
gung zwischen den Parteien dann 
vergleichsweise unproblematisch 
war.

Begrenzte, schrittweise Reform 
oder „großer Wurf“?

Es ist unstreitig, daß politische 
Entscheidungsprozesse in der 
Bundesrepublik, in denen sich par
lamentarische und föderale Ele
mente gegenseitig durchdringen, 
vergleichsweise aufwendig sind. 
Die Notwendigkeit von überein
stimmenden Mehrheiten von Bun
destag und Bundesrat für weite 
Bereiche der Bundesgesetzge
bung erzwingt vielfach den Kon
sens zwischen den großen Par
teien. Dadurch wird nicht nur der 
Entscheidungsprozeß aufwendig 
und schwierig, sondern die Lösun
gen orientieren sich in der Tendenz 
am kleinsten gemeinsamen Nenner.

Zwei weitere G esichtspunkte 
beeinflussen die Ergebnisse:

□  Die politischen Akteure sind an
gesichts leerer Kassen und eher 
pessimistischen finanzpolitischen 
Aussichten an einer Begrenzung 
der Risiken und an der Berechen
barkeit von Entscheidungen inter
essiert. Mit steigender Komplexität 
der Veränderungen nehmen Über
schau- und Berechenbarkeit der 
Folgen ab. Entscheidungen mit 
hohen Risiken sind jedoch schwer 
zu legitimieren. Daher ist der politi
sche „Grenznutzen“ des zusätz
lichen Aufwandes für Lösungen, 
die mehr Veränderungen als nötig 
m it sich bringen, aus ihrer Sicht 
zweifelhaft.

□  Zentral für die Legitimation von 
Veränderungen ist für jeden der an 
der Entscheidung Beteiligten das 
Verhältnis von Gewinn und Verlust. 
Daher dürfen die Verhandlungen 
nicht mit „Gewinnern“ und „Verlie
rern“ enden, sondern für alle muß 
„Geben“ und „Nehmen“ in einem 
für alle vertretbaren Verhältnis ste
hen.

Jede politische Lösung, die der 
Zustimmung der Betroffenen be
darf, die auf R isikominim ierung 
und Interessenausgleich hin ange
legt ist, beschränkt sich im Regel
fall auf schrittweise, „inkrementali- 
stische“ Veränderung. Unter den 
Bedingungen hohen Konsensbe
darfs hat der von einer breiten 
Mehrheit getragene politische 
Kompromiß letztlich Vorrang vor 
der optimalen Lösung. Deshalb ist 
mit kaum mehr als „zweitbesten“ 
Problemlösungen zu rechnen, die 
jedoch aufgrund hoher politischer 
Akzeptanz recht stabil sein kön
nen: Eine Verständigung darüber, 
welches die zweitbeste Lösung ist, 
ist meist leichter als die über die 
beste.

Eckpunkte einer politisch
„machbaren“ Finanzreform
Konsensfähige Lösungen tendie

ren eher zu einer Weiterentwick
lung des Systems als zu einer ech
ten Alternative. Sie vollziehen o ft
mals nur nach, sie systematisieren 
und verstetigen, was sich zuvor 
informell an neuen Verfahren durch 
Dehnung der institutioneilen Struk
turen entw icke lt hat. Reformen 
sind daher Entscheidungen fü r 
höchstens einen begrenzten Kurs
wechsel, dessen Tendenzen zuvor 
zu erkennen waren. Anders form u
liert, ein Reform konzept sollte 
sinnvollerweise an das bestehen
de System und zumindest an eini
ge seiner Entwicklungstendenzen 
steuernd anknüpfen.

Zwei Merkmale kennzeichnen 
die Entwicklung des Finanzaus
gleichs seit der Finanzreform von 
1969:

□  Die kontinuierliche Intensivie
rung der Ausgleichsintensität bis 
sehr nahe an das Nivellierungsver
bot und

□  eine deutliche Verstärkung der 
vertikalen gegenüber den horizon
talen Ausgleichsleistungen: Die 
Leistungen des Bundes zugunsten

334 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/VII



ZEITGESPRÄCH

der finanzschwachen Länder in 
Form von Bundesergänzungszu
weisungen haben erheblich ge
genüber den Zahlungen im Län
derfinanzausgleich an Gewicht ge
wonnen, zuletzt anläßlich der Ein
beziehung der neuen Länder in 
das Finanzausgleichssystem.

Eine Reform könnte an der In
kongruenz von föderaler Aufga
ben- und Finanzstruktur ansetzen: 
Die Aufgaben der Länder sind 
zwar zum überwiegenden Teil, 
aber eben nur zum Teil durch Bun
desgesetzgebung festgelegt. Der 
andere Teil unterliegt der Landes
gesetzgebung. Die steuerlichen 
Einnahmen der Länder sind hinge
gen vollständig durch die Bundes
gesetzgebung definiert. Es wäre 
denkbar, die Finanzstrukturen de
nen der Aufgaben anzupassen. 
Für den Teil der Aufgaben der Län
der, die durch Bundesgesetzge
bung bestimm t werden, obläge 
dann dem Bund die Pflicht, durch 
Steuergesetzgebung und vertika
len Finanzausgleich für eine aufga
bengerechte Finanzausstattung zu 
sorgen. Für den Teil der Wahrneh
mung von Landesaufgaben, der 
der Jurisdiktion des Landesge
setzgebers unterliegt, fiele diesem 
auch die Verantwortung für die 
Einnahmebeschaffung in Form 
einer autonomen Steuergesetzge
bung zu.

Grundsätze einer Umsetzung 
der Reform

Folgende Grundsätze ergeben 
sich für die Umsetzung:

□  Bundesgesetzlich veranlaßte 
Aufgaben, die von den Ländern 
wahrgenom m en und einheitlich 
vollzogen werden, werden von 
den Ländern aus bundesgesetz
lich geregelten Steuern finanziert. 
Länder, die nachweislich überla
stet sind oder deren Aufkommen 
aus den bundesgesetzlich gere
gelten Steuern unzureichend ist,

erhalten aufgabenorientierte Zu
weisungen des Bundes.

□  Die übrigen Aufgaben, die kei
ner bundeseinheitlichen Ausfüh
rung bedürfen, finanzieren die Län
der aus Landessteuern oder aus 
Erträgen eines Steuerverbundes. 
Für diese Steuerquellen erhalten 
die Länder die Steuergesetzge
bungskompetenz oder -  im Fall 
von Verbundsteuern -  ein Hebe
satzrecht fü r die Landesanteile 
dieser Steuern.

□  Der einnahm eorientierte Län
derfinanzausgleich wird abge
schafft oder zumindest reduziert 
auf einen Ausgleich zur Finanzie
rung bundeseinheitlich wahrzu
nehmender Landesaufgaben (z.B. 
innere Sicherheit).

Eine Finanzreform, die diese 
Eckpunkte berücksichtigte, würde 
zwar die Bund-Länder-Verflech- 
tung nicht grundsätzlich abbauen 
(was ohne eine Zentralisierung des 
Vollzugs von bundeseinheitlich 
wahrzunehmenden Aufgabe kaum 
möglich wäre), könnte aber einige 
Nachteile mildern. Für die Wahr
nehmung von bundesgesetzlich 
geregelten Aufgaben erhalten die 
Länder eine aufgabengerechte 
Finanzausstattung, die sich nicht 
an der örtlichen Steuerkraft, son
dern an den Finanzlasten orien
tiert. Für diesen Bereich entfiele 
die Notwendigkeit eines einnah
meorientierten (Länder-)Finanz- 
ausgleichs. Eine Trennung von 
bundesgesetzlich veranlaßten Aus
gaben und ihrer Finanzierung von 
denen, die von den Landesgesetz
gebern verantwortet werden, wäre 
transparenter als das gegenwärti
ge Verfahren und reduzierte die 
Möglichkeiten, Entscheidungen zu 
Lasten der anderen Ebene zu tref
fen. Eine solche Regelung der 
Zuständigkeiten würde die Misch
finanzierungen -  abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, z.B. die For

schungsförderung -  überflüssig 
werden lassen.

Die durch Landesgesetzgebung 
definierten Aufgaben würden aus 
den Erträgen der Landessteuern 
und aus den Landesanteilen von 
Verbundsteuern finanziert. Durch 
eine eigene Steuergesetzgebung 
bzw. autonome Festlegung von 
Hebesätzen bei Verbundsteuern 
(z.B. Einkommensteuer) könnten 
die Länder in eigener Verantwor
tung festlegen, in welchem Um
fang sie staatliche Leistungen er
bringen und dafür ihre Steuerzah
ler belasten möchten. Ob in einem 
solchen System weiterhin ein Fi
nanzausgleich unter den Länder 
nötig sein würde, muß hier dahin
gestellt bleiben. Zumindest wäre 
er deutlich geringer zu veranschla
gen als das gegenwärtige Modell, 
er ließe sich wieder auf eine subsi
diäre Funktion beschränken.

Wenn beide Ebenen des Bun
desstaates über ein eigenes 
Steuergesetzgebungsrecht verfü
gen, ist damit zu rechnen, daß bei 
Auseinandersetzungen um die ver
tika le Steuerverteilung die An
sprüche der jeweils anderen Seite 
mit dem Hinweis auf die Möglich
keiten des Ausschöpfens ihrer 
Steuerquellen abgewiesen w er
den. Der Anreiz, durch eine expan
sive Ausgabenpolitik den eigenen 
Steueranspruch im Deckungsquo
tenverfahren gegenüber der „an
deren Seite“ zu erhöhen, würde 
dann deutlich reduziert. Im Grund
satz gilt dieselbe Überlegung auch 
für Verteilungskonflikte unter den 
Ländern. Eine Länderautonomie 
bei der Bestimmung der Einnah
men däm pft tendenziell den hori
zontalen Ausgleich. Außerdem 
würde es für die Länder attraktiver, 
ihre eigene Steuerquellen mög
lichst vollständig auszuschöpfen, 
wenn sie nicht davon ausgehen 
müßten, daß Mehreinnahmen oh
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nehin im Länderfinanzausgleich 
verlorengingen.

Unabhängig davon sind für die 
neuen Länder noch auf längere

Zeit Sonderregelungen notwendig. 
Die besonderen Zuweisungen soll
ten aus dem Umsatzsteuerauf
kommen vor dessen Aufteilung 
zwischen Bund und Ländern finan

ziert werden, damit beide Seiten, 
Bund und alte Länder, in vergleich
barer Weise durch die Angleichung 
der Lebensverhältnisse in Ost und 
West entlastet werden.

Stefan Homburg

Notwendigkeit einer Finanzreform

Seit Gründung der Bundesre
publik Deutschland gehört die 

Finanzverfassung zu den umstrit
tensten Elementen des Grundge
setzes, und wenn n icht alles 
täuscht, sind Rufe nach einer Fi
nanzreform in fast jedem Jahr ver
nehmbar gewesen. Demgegen
über sind nur drei grundlegende 
Finanzreformen durchgeführt wor
den, nämlich in den Jahren 1955, 
1969 und 1993. Es sollte daher 
klar sein, daß nicht jedes angebli
che Problem, nach dessen Lösung 
gerufen wird, für bare Münze ge
nommen werden kann. Vielmehr 
sind etliche Probleme intrinsisch, 
so die Spannung zwischen den 
Finanzbedarfen des Bundes und 
der Länder oder die Konkurrenz 
armer und reicher Länder um die 
Verteilung der auf die Länder ent
fallenden Steuereinnahmen.

Gleichwohl soll im folgenden 
dargelegt werden, daß die derzeiti
gen Probleme des Finanzaus
gleichs im weiteren Sinn (also ein
schließlich der Bund-Länder-Fi- 
nanzbeziehungen) erheblich über 
das „intrinsische“ Maß hinausge
hen. Der Finanzausgleich hat sich 
immer w eiter vom föderalen 
Grundgedanken entfernt und da
bei mehr und mehr Fehlanreize 
aufgenommen, die der wirtschaftli
chen Entwicklung Deutschlands 
insgesamt abträglich sind. Es be
stehen fo lg lich  Verbesserungs
möglichkeiten, die zwar nicht un

bedingt im laufenden Kassenjahr, 
wohl aber langfristig im Interesse 
aller Beteiligten liegen.

Ursachen der Probleme
Bevor man ein Problem näher 

analysieren und Möglichkeiten zu 
seiner Beseitigung aufzeigen will, 
ist es notwendig, sich über die 
Ursachen des Problems Klarheit 
zu verschaffen. Ordnungstheore
tisch ausgedrückt besteht die 
Crux des Finanzausgleichs darin, 
daß die Adressaten dieses Regel
werks, also Bund und Länder, 
identisch mit jenen sind, die die 
Regeln setzen. Hierdurch unter
scheidet sich die Gestaltung des 
Finanzausgleichs erheblich von an
deren Ordnungsproblemen: Wäh
rend der Staat als Regelsetzer 
etwa ein Kartellgesetz verabschie
den kann, dem die Marktteilneh
mer als Adressaten unterworfen 
sind, geben im Finanzausgleich 
genau jene Akteure den O rd
nungsrahmen vor, die nachher von 
dessen Wirkungen profitieren oder 
darunter leiden. Und sie entschei
den beileibe nicht unter dem „veil 
of ignorance“ , sondern in Kenntnis 
wohldefinierter Eigeninteressen.

Auf diese Weise haben Ausein
andersetzungen um den Finanz
ausgleich stets starke Züge eines 
„Kuhhandels“ getragen, eines 
komplizierten Spiels, bei dem sich 
alle Beteiligten strategisch verhal
ten und durch Bildung wechseln
der Koalitionen ihre Ziele verfol

gen1. Ein gutes Beispiel für diese 
Gemengelage ist der erste Vor
schlag für einen bundesdeutschen 
Finanzausgleich überhaupt, den 
1950 das Land Niedersachsen 
unterbreitete2: Hiernach sollten die 
finanzstarken Länder die Hälfte ih
rer über dem Bundesdurchschnitt 
liegenden Einnahmen zugunsten 
der finanzschwachen Länder ab- 
führen. Als Folge wären sechs 
Länder (Bremen, Hamburg, Hes
sen, Nordrhein-Westfalen, W ürt
temberg-Baden und Württemberg- 
Hohenzollern) ausgleichspflichtig 
und vier Länder (Baden, Nieder
sachsen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein) ausgleichsbe
rechtigt gewesen. Man erkannte 
recht bald, daß ein solches Modell 
im Bundesrat nicht mehrheitsfähig 
sein konnte, und Niedersachsen 
erwog den Vorschlag, jene Länder, 
deren Finanzkraft unter 105% des 
Bundesdurchschnitts lag (das wa
ren Hessen und Württemberg-Ho- 
henzollern), von Ausgleichszah
lungen freizustellen, um damit die 
Opposition gegen den Finanzaus
gleich zu schwächen. Die Ge
schichte der Entw icklung des

' Siehe hierzu auch St. H o m b u r g :  Ur
sachen und W irkungen eines zw ischenstaat
lichen F inanzausgle ichs, in: A. O b e r 
h ä u s e r  (Hrsg.): F iska lfödera lism us in 
Europa, Schriften re ihe  des Vereins fü r 
S ocia lpolitik , N.F., Berlin 1996 (erscheint 
demnächst).

2 Vgl. hierzu W. R e n z s c h :  Finanzver
fassung und Finanzausgleich, Bonn 1991, 
S. 101.
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deutschen Finanzausgleichs seit 
1950 ist die Geschichte einer Ab
fo lge derartiger Verhandlungen, 
die folgende gemeinsame Merk
male aufweisen:

□  Um seine Vorstellungen zur ver
tikalen Einnahmenverteilung durch
zusetzen, hat sich der Bund häufig 
m it einer Ländergruppe verbündet, 
und zwar entweder mit den rei
chen oder m it den armen Ländern. 
Im Zuge dieser „Divide-et-impera“ 
-Strategie fiel es dem Bund stets 
leichter, kleinen Ländern Zusagen 
zu machen als großen.

□  Ähnlich hat im Bundesrat häufig 
eine Koalitionsbildung stattgefun
den, bei der kleine Länder m it der 
Aussicht auf besondere Vergünsti
gungen angelockt wurden. Die 
Ratio dieser Strategie besteht da
rin, daß ein kleines Land aufgrund 
der S tim m engew ichtung billiger 
fü r eine Koalition zu haben ist als 
ein großes Land.

Die folgende Tabelle zeigt die 
originäre Finanzkraft der Bundes
länder im Jahre 1994. In der ersten 
Spalte sind zusätzlich die Bundes
ratsstimmen jedes Landes ange
geben. Die letzte Spalte zeigt den

„Schattenpreis“ eines Landes, das 
ist der Kehrwert der Bundesrats
stimmen pro eine Million Einwoh
ner. Der Schattenpreis mißt die 
A ttraktiv ität eines Bundeslandes 
als Koalitionspartner. Ein Land mit 
einem hohen Schattenpreis wie 
Nordrhein-Westfalen (2,9) ist ein 
„teurer“ Partner, weil für dieses 
Land ein hoher Geldbetrag vorge
halten werden muß. Eine Vergün
stigung in Höhe von 100 DM pro 
Einwohner kostet rund 1,759 Mrd. 
DM und erbringt sechs Bundes
ratsstimmen, wenn Nordrhein- 
Westfalen hierdurch gewonnen 
werden kann. Dieselbe Vergünsti
gung für Hamburg und Bremen 
kostet rund 236 Mill. DM und 
erbringt unter derselben Annahme 
ebenfalls sechs Bundesratsstim
men. Es bedarf daher keiner Phan
tasie zu vermuten, daß kleine Bun
desländer in den Verhandlungen 
eine günstigere Position haben als 
große Bundesländer.

Diese theoretische Aussage fin
det in der Praxis des Finanzaus
gleichs mannigfaltige Bestätigung. 
Als erstes Beispiel sei das Bun
desland Bremen betrachtet, das 
einesteils das Land mit dem ge

ringsten Schattenpreis ist, ande
rerseits seit Gründung der Bun
desrepublik Deutschland bis heute 
durchgängig die zw eithöchste 
Finanzkraft aller Bundesländer 
hatte3. Im Sinne eines egalitaristi- 
schen Denkansatzes, der die Um
verteilung von reichen zu armen 
Bundesländern nahelegt, würde 
man Bremen kaum auf der Emp
fängerseite vermuten. Tatsächlich 
gehört Bremen seit jeher zu den 
größten Empfängern im Finanz
ausgleich -  und die obigen theore
tischen Überlegungen erklären, 
warum. Die finanziellen Schwierig
keiten Bremens resultieren nicht 
aus einer zu geringen Steuerkraft, 
sondern eher aus einem Firmen- 
Monopoly (Klöckner, Vulkan etc.), 
das sich kein anderes Bundesland 
hätte leisten können.

Um Ratio und Wirkungen des 
Finanzausgleichs einschätzen zu 
können, muß man sich deshalb 
zunächst von der Vorstellung frei 
machen, daß der Finanzausgleich 
eine sachgerechte A ntw ort auf 
ökonomische Probleme bilde. So 
lange man Hafenlasten, S tad t
staatenlasten und alle nur denkba
ren erfundenen Sonderbedarfe für 
wirklich vorhanden hält und nicht 
für das zufällige Ergebnis von Ver
handlungsprozessen, ist der Weg 
zu einer fundierten Finanzreform 
allein schon intellektuell versperrt.

Die Probleme im einzelnen
Die derzeitigen Probleme des 

Finanzausgleichs sind unmittelba
re Folge des oben beschriebenen 
„Kuhhandels“ . Das Regelwerk des 
Finanzausgleichs setzt, indem es 
Sonderinteressen zwecks Mehr
heitsfähigkeit berücksichtigt, sy
stematisch falsche Anreize für die

3 Bezüglich der Stadtstaaten w ird o ft eine 
Benachteiligung durch die Zerlegung insbe
sondere der Lohnsteuer behauptet. Man 
beachte, daß die obigen Zahlen diese Be
nachteiligung bereits beinhalten, d ie S tad t
staaten aber g le ichwohl an der Spitze der 
Bundesländer liegen.
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Finanzkraft der Länder im Jahre 1994

Rang Bundesland 
(Stimmen im Bundesrat)

Finanzkraft 
in 1000 DM pro Einwohner

Schatten
preis

1 Hamburg (3) 6,732 0,6
2 Bremen (3) 5,488 0,2
3 Hessen (4) 5,476 1,5
4 Bayern (6) 5,016 1,9
5 Baden-W ürttem berg (6) 4,969 1,7
6 Nordrhein-W estfalen (6) 4,888 2,9
7 Berlin (4) 4,836 0,9
8 S chlesw ig-Holstein (4) 4,654 0,7
9 N iedersachsen (6) 4,432 1,3

10 Rheinland-Pfalz (4) 4,367 1,0
11 Saarland (3) 4,154 0,4
12 Brandenburg (4) 2,595 0,6
13 Sachsen (4) 2,579 1,2
14 Sachsen-Anhalt (4) 2,447 0,7
15 M eckl.-Vorpom m ern (3) 2,424 0,6
16 Thüringen (4) 2,392 0,6

Gesam t (68) 4,489 1,2

Q u e l l e n :  Steuereinnahmen einschließlich Kommunalsteuern laut Sachverständigenrat zur 
B egutachtung der gesam twirtschaftlichen Entw icklung: Jahresgutachten 1995/96, Bundes
tags-D rucksache 13/3016, S. 407. Bevölkerung (von 1992) laut S tatistisches Bundesamt: 
S ta tistisches Jahrbuch fü r d ie Bundesrepublik Deutschland, S tu ttgart 1994, S. 51.
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Länder. Indem sich diese Anreize 
nach und nach auswirken, ent
steht ein „Gefangenendilemma“ , 
das letztlich dem Bund und allen 
Ländern zum Nachteil gereicht. 
Am einfachsten könnte diese Di
lemmasituation durch eine ge
meinwohlorientierte Verfassungs
rechtsprechung vermieden w er
den; aber gerade das Bundesver
fassungsgericht hat in den meisten 
seiner Urteile unter Beweis ge
stellt, daß es die Anreizprobleme 
des Finanzausgleichs nicht ver
steht, und es hat deshalb den 
Bund zu mancher der folgenden 
haarsträubenden Regeln geradezu 
verurteilt4:

□  Kleine Bundesländer (das sind 
Länder mit weniger als 4 Mill. Ein
wohnern, wobei Hamburg eine 
sachlich nicht begründete, ver
handlungstechnisch aber leicht 
nachvollziehbare Ausnahme dar
stellt) erhalten Sonderbedarfs- 
Bundesergänzungszuweisungen 
für die „Kosten politischer Füh
rung“ . Die Wirkung dieser Zah
lungen besteht darin, daß freiwilli
ge, kostensenkende Zusammen
schlüsse solcher Länder nicht zu
stande kommen. Das Beispiel der 
gescheiterten Fusion Berlin-Bran
denburg hat dies geradezu lehr
buchmäßig gezeigt. Die Protago
nisten konnten den Bürgern zwar 
die mit der Fusion verbundenen 
Kostensenkungen verdeutlichen, 
nicht aber, welche Vorteile sich 
hieraus für die Bürger ergäben. 
Denn aufgrund der Abwälzung die
ser Kosten auf den Bund hätten 
die Vorteile bei anderen als den 
Abstim m ungsbefugten gelegen. 
Bei dem gegebenen irrationalen 
Regelsystem war die ablehnende 
Entscheidung der Bürger deshalb 
durchaus rational. Hätte man 
ihnen z.B. zusätzliche Schulen

4 Zum folgenden St. H o m b u r g :  Anreiz
w irkungen des deutschen Finanzausgleichs, 
in: Finanzarchiv, N.F., 51 (1994), S. 312 ff.

(oder weniger Schulschließungen) 
als Folge der Fusion anbieten kön
nen, hätten sie wohl anders ent
schieden.

□  Die Einwohner der drei Stadt
staaten werden nicht m it 100, son
dern mit 135% gewogen (Einwoh
nerveredelung) m it der Folge, daß 
diese Bundesländer erst dann eine 
durchschnittliche Steuerkraft er
reichen, wenn sie bei 135% des 
Bundesdurchschnitts liegen. Das 
hierfür vorgebrachte Argument, die 
Stadtstaaten hätten auch kommu
nale Aufgaben, verkennt, daß sie 
hierfür auch Anspruch auf die 
Kommunalsteuern haben, also in 
keiner Weise schlechter gestellt 
sind. Das weitere Argument, die 
Stadtstaaten würden durch die Zu
weisung von Teilen des Lohn
steueraufkommens an das umge
bende Flächenland (Wohnsitzland) 
benachteiligt, steht zunächst in 
eigentüm lichem  Gegensatz zur 
Tatsache, daß die Stadtstaaten 
gleichwohl die höchste Finanzkraft 
besitzen, legt aber andererseits 
wiederum eine Fusion mit dem 
umgebenden Flächenland nahe. 
Und wiederum ist klar, daß eine 
Fusion bei gegebener Einwohner
veredelung nicht erwartet werden 
kann.

□  Die gefährlichste Entwicklung -  
und zwar nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in der sich abzeich
nenden Europäischen Union -  liegt 
in der Unterstützung notleidender 
Länder. Bremen und das Saarland 
erhalten Sonder-Bundesergän- 
zungszuweisungen in Höhe eines 
runden Drittels ihrer eigenen 
Steuereinnahmen, da sie sonst am 
Rande der Zahlungsunfähigkeit 
stünden. Dies ist sicher gut ge
meint, in seiner Wirkung aber fatal. 
Unter der Spielregel, daß Länder, 
die ihre Finanzen durch übermä
ßige Ausgaben ruinieren, Zugriff 
auf zusätzliche Mittel erhalten, ent
steht für viele Länder ein Anreiz,

diese S ituation herbeizuführen. 
Das „soft budget constraint“ lockt. 
Am Beispiel Bremens und des 
Saarlandes sieht man zugleich, 
daß die Landesregierung nicht von 
den eigenen Bürgern für dieses 
Verhalten gerügt wird -  die Ertei
lung einer solchen Rüge wäre für 
die Bürger auch nicht rational, da 
Zuweisungen, die nur im Bankrott
fall fließen, die Ausdehnung des 
regionalen Angebotes öffentlicher 
Leistungen erlauben. A llerdings 
besteht auch hier eine Asymmetrie 
zw ischen großen und kleinen 
Ländern, weil z.B. Nordrhein- 
Westfalen nicht ernstlich dam it 
rechnen könnte, im Bankrottfall 
Sonder-BEZ in Höhe eines Drittels 
seiner eigenen Steuereinnahmen 
zu erhalten. Die Gefahr fahrlässi
gen oder vorsätzlichen Bankrotts 
droht daher vor allem seitens klei
ner Länder. Im Deutschland der 
Gegenwart gilt dies ebenso wie im 
Europa der Zukunft.

□  Schließlich ist der Nivellierungs
grad im Finanzausgleich derart 
hoch, daß kaum ein Land einen 
Anreiz zur Pflege seiner Steuer
quellen hat. Durch die Ergän
zungsanteile der Umsatzsteuer 
und durch den horizontalen Län
derfinanzausgleich w ird jedem 
Bundesland eine Mindestausstat
tung in Höhe von 95% des Bun
desdurchschnitts garantiert. Damit 
aber nicht genug: Im Anschluß an 
den horizontalen Länderfinanzaus
gleich greifen die Fehlbetrags- 
Bundesergänzungszuweisungen, 
m it denen 90% des verbleibenden 
Fehlbetrags aufgefü llt werden. 
Damit erhält im Ergebnis jedes 
Land m indestens 99,5%  des 
durchschnittlichen Finanzausstat
tung. Es verbleibt ein halbes Pro
zent ökonomische Vernunft.

Eine große Lösung?
Das oben nur skizzierte Regel

werk des Finanzausgleichs hat mit 
einem föderalistischen Grundver

338 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/VII



ZEITGESPRÄCH

ständnis wenig zu tun. Es läuft im 
Kern auf eine weitestgehende 
Nivellierung und die wechselseiti
ge Abwälzung tatsächlicher oder 
eingebildeter Sonderlasten hinaus. 
Hinzu kommt die geringe Auto
nomie der Länder auf dem Gebiet 
der Gesetzgebung, insbesondere 
der Steuergesetzgebung. Von ver
schiedenen Seiten ist deshalb eine 
fundam entale Reform gefordert 
worden, bei der ein geringerer Ni
vellierungsgrad Hand in Hand geht 
m it einem Steuerfindungsrecht der 
Länder oder zumindest mit einem 
Hebesatzrecht bei der Einkom
men- und Körperschaftsteuer5.

Eine derartige „große Lösung“ 
will wohlüberlegt sein. Die Vorteile 
einer größeren Entflechtung von 
Bundes- und Länderfinanzen und 
einer größeren Steuerautonomie 
der Länder liegen zwar auf der 
Hand; jedoch müssen mögliche 
Nachteile gegengerechnet wer
den. Zunächst sind regional diffe
rierende Effektivsteuersätze bei 
der Einkom men- und Körper
schaftsteuer n icht unproblema
tisch. Die Steuertheorie lehrt, daß 
Steuersätze bei hohen Elastizitä
ten der Bemessungsgrundlage 
harmonisiert werden sollten, wenn 
es nicht zu wirtschaftlichen Verzer
rungen kommen soll. Auch Aus
weichreaktionen der Zensiten wol
len bedacht sein. Steuerstrate
g ische Wohnsitzwahl auf seiten 
der Haushalte oder Gewinnverla
gerungen durch „transfer pricing“ 
auf seiten der Unternehmen sind 
unvermeidliche Nebeneffekte einer

Steuersatzdifferenzierung im In
land.

Gewichtiger aber erscheint der 
Umstand, daß jede Differenzierung 
auf der Einnahmenseite eine 
korrespondierende Differenzierung 
auf der Ausgabenseite erfordert. 
Die Rechnung unterschiedlicher 
Steuersätze geht bei bundesein
heitlichen Leistungsgesetzen und 
bundeseinheitlicher Besoldung 
nicht auf, denn in diesem Fall 
könnte eine N iedrigsteuerpolitik 
nur durch Kürzungen bei den In
vestitionen finanziert werden und 
wäre damit langfristig kaum durch
haltbar. Ob aber Deutschland be
reit ist, seine Wohngeldempfänger 
oder Beamten unterschiedlich 
auszustatten, erscheint höchst 
fraglich.

Plädoyer für eine kleine Lösung

Während die im vorigen Ab
schnitt skizzierte „große Lösung“ 
politisch illusorisch erscheint, so 
ist die Vorstellung, es laufe alles 
weiter wie bisher, noch schwerer 
erträglich. Nach dem hier vertrete
nen Standpunkt sind die gravie
rendsten Fehlkonstruktionen im 
Finanzausgleich jedoch auch mit 
einer gradualistischen Politik be
hebbar. Kurz gesagt würde der 
Wegfall möglichst aller Bundeser
gänzungszuweisungen auch dann 
einen großen Fortschritt bedeuten, 
wenn die übrigen Spielregeln der 
Einnahmenverteilung zwischen 
Bund und Ländern sowie der hori
zontale Finanzausgleich beibehal
ten würden. Entfallen sollten also

die Sonderzahlungen für kleine 
Bundesländer, arme alte Bundes
länder, neue Bundesländer und 
bankrotte Bundesländer sowie die 
Fehlbetrags-Bundesergänzungs
zuweisungen. Die w ichtige Auf
gabe des „Aufbau Ost“ wäre an
stelle (ungebundener) Bundeser
gänzungszuweisungen zielgerech
ter m it gebundenen Investitions
hilfen erfüllbar, denn damit würde 
sichergestellt, daß die gezahlten 
Gelder nicht konsumtiv verwendet 
werden.

Die perspektivische Rückfüh
rung der Bundesergänzungszu
weisungen wäre zugleich ein ge
eignetes Mittel zur Korrektur der 
vertikalen Steuerverteilung, die 
seit der Wiedervereinigung zu La
sten des Bundes in Schieflage 
geraten ist6. Die Rückführung der 
Bundesergänzungszuweisungen, 
die im Nebeneffekt zahlreiche 
Fehlanreize beseitigt, ist einer 
Korrektur der Umsatzsteuervertei
lung insofern überlegen. Langfri
stig ist diese Maßnahme auch im 
wohlverstandenen Interesse jener 
Bundesländer, die aufgrund der 
unmittelbaren Wirkung zunächst 
verlieren. Denn eine dauerhafte 
Subventionierung bundes-un- 
freundlichen Verhaltens schadet 
allen.

5 Vgl. etwa W issenschaftlicher Beirat beim 
Bundesm inisterium  der Finanzen: Einnah
m enverteilung zwischen Bund und Ländern, 
Schriftenreihe des Bundesm inisterium s der 
Finanzen, Nr. 56, Bonn 1995.

“ Siehe hierzu W issenschaftlicher Beirat 
beim  B undesm in is te rium  der Finanzen, 
a.a.O.

Stefan Korioth

Die bundesstaatliche Finanzverfassung ist besser als ihr Ruf

Die bundesstaatliche Ordnung Neues. Seit 1949 ist keine staates als wirklich befriedigend
des Grundgesetzes steht in Ausgestaltung und Entwicklungs- angesehen worden. Es ist wichtig,

der Kritik. Das allerdings ist nichts phase des deutschen Bundes- sich dies zu vergegenwärtigen,
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wenn man die aktuelle Schelte und 
die Reformvorschläge verstehen 
und bewerten will, die insbeson
dere die Finanzbeziehungen von 
Bund und Ländern betreffen. Mehr 
noch: Ständige Reformbedürftig
keit kennzeichnet nicht nur den 
grundgesetzlichen Bundesstaat; 
sie ist ein Wesensmerkmal des 
Bundesstaates überhaupt. Das 
erklärt sich aus einem fundamen
talen Unterschied zwischen der 
Staatsstruktur des Föderalismus 
einerseits und den verfassungsge
setzlichen Normierungen von 
Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit, 
Gewaltenteilung und Volkssouve
ränität andererseits. Letztere sind 
fester Bestandteil westlicher Ver
fassungsstaaten und neuzeitlichen 
Verfassungsdenkens. Für den 
Bundesstaat dagegen gibt es kein 
allgemein gültiges Leitbild, das der 
Verfassungsgeber nur noch auf
nehmen und ausformen müßte. 
Jeder Bundesstaat kann nur „auf 
seine eigene, nationale Weise 
Bundesstaat sein“ (J. Isensee); der 
Bundesstaat ist konkrete, bewegli
che, damit aber auch immer unfer
tige und entw icklungsbedürftige 
Form staatlicher Organisation.

Auf dem Prüfstand

Diese Feststellung soll die aktu
elle Kritik der Bund-Länder-Kom- 
petenzverteilung nicht relativieren. 
Im Gegenteil: Jede Diagnose bun
desstaatlicher Fehlentwicklungen 
bedarf gerade wegen der ständi
gen Weiterentwicklung des Bun
desstaates besonderer Beach
tung. Für aktuelle Feststellungen 
der Reformbedürftigkeit gilt dies in 
besonderem Maße: In der politi
schen und wissenschaftlichen Dis
kussion des grundgesetzlichen 
Bundesstaates stehen seit etwa 
15 Jahren und vor allem seit der 
deutschen Einheit nicht nur Mar
ginalien auf dem Prüfstand. Die 
Kompetenzverteilung zw ischen 
Bund und Ländern insgesamt er

hält vielfach ein niederschmettern
des Zeugnis.

Die Bewertungen, zunächst von 
ökonom ischer Seite entw ickelt, 
inzwischen auch bei Verfassungs
juristen verbreitet, lauten grob 
zusammengefaßt so: Die Bund- 
Länder-Beziehungen, insbeson
dere im Finanzwesen, verletzen 
grundlegende Anforderungen der 
Effizienz im öffentlichen Sektor. 
Die Verflechtung beider staatlichen 
Ebenen streut die Verantwortung 
für politische Entscheidungen bis 
zur beiderseitigen Unverantwort
lichkeit oder Unbeweglichkeit. Die 
grundgesetzliche Finanzordnung 
zerreißt den Zusammenhang von 
politischer Entscheidung, finanzi
eller Verantwortung und Partizipa
tion an Chancen und Risiken der 
Entscheidung. Die Verknüpfung 
der Kompetenzbereiche begün
s tig t strategisches Verhalten 
anstelle sachorientierter Entschei
dungen. Die unglückliche gegen
seitige Abhängigkeit von Bund und 
Ländern auf gesam tstaatlicher 
Ebene beschränkt die Finanz
autonom ie der Länder auf ein 
Minimum. Was ihnen an Eigen
macht verblieben sei, ersticke im 
Verhältnis der Länder untereinan
der die weitgehende finanzielle 
Nivellierung durch den Länder
finanzausgleich. Es fehle der An
reiz, durch eigene Anstrengungen 
die eigene finanzielle Situation zu 
verbessern. Dem grundgesetzli
chen Bundesstaat fehle das Le- 
benselexier des Wettbewerbs und 
der Konkurrenz.

Grundgesetzlicher 
Föderalismus in Stichworten

Welche Prinzipien und Normen 
des grundgesetzlichen Bundes
staates und der darauf sich entfal
tenden politischen Praxis führen 
zu dieser Einschätzung? Zu
nächst: Jeder Bundesstaat kennt 
bei der Zusammenordnung von

Gesam tstaat und G liedstaaten 
Bereiche des autonomen Neben- 
und Gegeneinanders, des koope
rativen Miteinanders und des soli
darischen Füreinanders beider 
Ebenen. Die Gewichtsverteilung 
zw ischen den Elementen kann 
sehr unterschiedlich sein. Das 
Grundgesetz betont Kooperation 
und Solidarität. Einheit und Ein
heitlichkeit gehen autonomer Viel
falt vor. Angelegt ist dies bereits in 
einem traditionellen Bauprinzip 
des deutschen Bundesstaates, 
das ihn etwa von der Schweiz oder 
den USA unterscheidet: Die Kom
petenzverteilung zwischen Bund 
und Ländern orientiert sich nicht 
an den Sachbereichen der Politik, 
sondern an den drei Staatsfunk
tionen.

Die Gesetzgebung einschließ
lich der Steuergesetzgebung 
dominiert der Bund. Seine Rege
lungsbefugnisse nach den Art. 70 
ff., 105 GG sind praktisch umfas
send. Das bedeutet zwar eine 
Marginalisierung der Länderparla
mente, nicht aber der Einflußmög
lichkeiten der Länder. Die Länder
exekutiven bestimmen ca. 70% 
der Bundesgesetze über den Bun
desrat mit, die dessen Zustim 
mung bedürfen. Der Beteiligungs
föderalismus des Miteinanders hat 
den Kompetenzföderalismus des 
Nebeneinanders selbständiger 
Kompetenzen abgelöst. Die Rechte 
des Bundesrates bringen Bund 
und Länder in gegenseitige Ab
hängigkeit. Das ist bei Steuer
gesetzen des Bundes besonders 
deutlich. Sie bedürfen nach Art.
105 III GG der Zustimmung des 
Bundesrates, wenn das Steuerauf
kommen ganz oder zum Teil den 
Ländern zufließt; dies ist nach Art.
106 III GG bei den ergiebigsten 
Steuern (Einkommen-, Körper
schaft- und Umsatzsteuer) der 
Fall, die Gem einschaftsteuern 
sind.
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Im Bereich der Exekutive domi
nieren zwar die Zuständigkeiten 
der Länder (Art. 83 ff., 108 GG); da 
aber zumeist Bundesgesetze aus
zuführen sind, schafft auch dies 
keine nennenswerten selbständi
gen Entscheidungssphären der 
Länder; verschieden intensiv aus
gesta lte te Aufsichtsrechte des 
Bundes (Art. 84 ff. GG) schränken 
die Möglichkeiten zur Vielfalt wei
terhin ein. Das Grundgesetz kennt 
zudem in den Gemeinschaftsauf
gaben (Art. 91 a, b GG) die Mitwir
kung des Bundes an Landesauf
gaben. Die Staatspraxis schließ
lich hat weitere praeterkonstitutio- 
nelle Bereiche der Zusammen
arbeit von Bund und Ländern und 
der Länder untereinander geschaf
fen. Auch die Exekutive beherr
schen also Verflechtung und ge
genseitige Abhängigkeit anstelle 
von Trennung und Selbständigkeit.

Bund-Länder-
Finanzbeziehungen

Die Finanzverfassung erstreckt 
diesen Befund in die Bund-Län- 
der-Finanzbeziehungen: Bei der 
Ausgabenverantwortung geht Art. 
104 a I GG zwar von dem Grund
satz aus, daß Bund und Länder 
gesondert die Ausgaben zu tragen 
haben, die aus der Wahrnehmung 
ihrer Verwaltungsaufgaben entste
hen; daneben gibt es aber zahlrei
che Bereiche der Mischfinanzie
rung, vor allem bei den Gemein
schaftsaufgaben und aufgrund der 
Bundeskompetenz, besonders be
deutsame Investitionen der Länder 
durch zweckgebundene Finanzzu
weisungen zu unterstützen (Art. 
104 a IV GG). Die vertikale Steuer
verteilung wird durch den großen 
Steuerverbund zwischen Bund 
und Ländern geprägt (Art. 106 III 
GG), unter den 80% der Steuer
einnahmen fallen, wobei die Vertei
lungsquote entweder verfassungs
rechtlich festgelegt ist oder -  bei 
der Umsatzsteuer -  durch zustim

mungsbedürftiges Bundesgesetz 
geregelt wird.

Für die Länder bedeutet die ver
tikale Verteilung von Steuergesetz
gebungskompetenzen, Ausgaben
lasten und Steuerertragsvertei
lung, daß sie nur noch marginale 
selbständige Bestim m ungsm ög
lichkeiten über ihre Ausgaben und 
Einnahmen haben. Aber auch der 
Bund ist wegen der starken Stel
lung des Bundesrates von den 
Ländern abhängig. Will er seine 
Einnahmen erhöhen, bedarf er 
dessen Zustimmung oder muß oh
ne Rücksicht auf steuerpolitische 
Erwägungen auf solche Steuern 
ausweichen, deren Ertrag ihm 
allein zusteht, z. B. der Ergänzungs
abgabe zur Einkommen- und Kör
perschaftsteuer nach Art. 106 l Nr. 
6 GG.

Die Vereinheitlichung der Länder 
kom plettiert der horizontale Fi
nanzausgleich: Die horizontale 
Umsatzsteuerverteilung erfo lgt 
weitgehend nach der Bevölke
rungszahl und damit bedarfsbezo
gen (Art. 107 I S. 4 GG). Der Län
derfinanzausgleich hebt die Pro- 
Kopf-Einnahmen der finanzschwa
chen Länder aus M itteln der 
finanzstarken Länder auf minde
stens 95% des Bundesdurch
schnitts; was hier noch an unter
schiedlicher Finanzkraft verblieben 
ist, nivelliert der Bund schließlich 
durch zweckgebundene Bundes
ergänzungszuweisungen gemäß 
Art. 107 II S. 3 GG auf 99,5% des 
Bundesdurchschnitts.

Die Reformvorschläge

Welche Elemente dieses 
Systems sind reformbedürftig? Für 
die Antwort gibt es aus der Sicht 
des Verfassungsjuristen eine Prä
misse: Die Bund-Länder-Finanz- 
beziehungen sind kein selbständi
ger, in sich ruhender Teil des Bun
desstaatsrechts. Sie sind vielmehr 
„Folgeverfassung“ (F. Kirchhof) zur

materiellen bundesstaatlichen Auf
gabenverteilung. Zu dieser stehen 
die vertikale und horizontale Aus
gaben- und Einnahmenverteilung 
in einem dienenden Verhältnis. 
Das heißt: Die Bund-Länder-Fi- 
nanzbeziehungen dürfen nicht als 
Experimentierfeld und primärer 
Ansatzpunkt zur Reform des 
Bundesstaates verstanden w er
den. Sie müssen in strukturellem 
Einklang mit den übrigen Teilen 
des Bundesstaatsrechts stehen. 
Die Finanzverfassung hat den 
Bundesstaat zu effektiveren, sie 
darf ihn nicht steuern. Das bedeu
tet: Reform vorschläge müssen 
nicht nur die Auswirkungen auf die 
gesamte Finanzordnung beachten, 
sondern den Einklang zum grund
gesetzlichen Bundesstaat über
haupt wahren.

Steuergesetzgebungshoheit
Ein erster Reform vorschlag 

bezieht sich auf die Steuergesetz
gebungshoheit der Länder. Nach
dem 1994 durch Änderung des 
Art. 72 II GG die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der kon
kurrierenden Gesetzgebungs
befugnis des Bundes im Steuer
recht (Art. 105 II GG i.V.m. Art. 72 II 
GG) verschärft worden sind -  die 
Stärkung der Länderkompetenzen 
dürfte freilich gering sein - ,  steht 
im Mittelpunkt der Diskussion, den 
Ländern im Wege der Verfas
sungsänderung ein Hebesatz
oder Zuschlagsrecht bei der Ein
kommen- oder Körperschaftsteuer 
einzuräumen. Der Sachverständi
genrat zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung 
hat vorgeschlagen, den Einkom
mensteuertarif linear um 4,75% 
abzusenken; zum Ausgleich seiner 
Steuerausfälle soll der Bund eine 
Ergänzungsabgabe erheben, den 
Ländern soll ermöglicht werden, 
eine landesrechtliche Ergänzungs
abgabe einzuführen, deren Tarif sie 
im Rahmen einer Höchstgrenze
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von etwa 5%  selbst bestimmen 
können1. Die Länder könnten so 
Erfolge ihrer W irtschafts- und Fi
nanzpolitik auch durch Steuerent
lastung an die Bevölkerung weiter
geben und den Zusammenhang 
zwischen öffentlichen Leistungen 
und Steuerbelastung transparen
ter machen; schließlich erhielten 
sie ein zusätzliches Lenkungs
instrument der Struktur- und Regi
onalpolitik. Zumindest in Ansätzen 
könnte das Dogma bundesstaat
licher Einheit und Einheitlichkeit 
zugunsten autonomer Vielfalt auf
gebrochen werden.

Dennoch sollte der verfassungs
ändernde Gesetzgeber diesem 
Vorschlag nicht folgen. Differie
rende Steuersätze müßten den 
Standortwettbewerb zu Lasten der 
finanzschwachen Länder ver
schärfen, die gezwungen wären, 
die Zuschlagsrechte auszuschöp
fen, bevor sie Finanztransfers der 
reichen Länder und des Bundes 
in Anspruch nehmen könnten. 
Außerdem: Die angespannte Haus
haltslage aller Länder dürfte es 
kaum erlauben, Steuerpolitik als 
Mittel der Strukturpolitk einzuset
zen. Schließlich: In der EU ist eine 
weitergehende Steuerharm oni
sierung geplant, die Globalisierung 
der W irtschaft schreitet voran -  
kann da eine kleinräumige Steuer
politik wirklich die Lösung sein?

Ausgabenverteilung

Bei der Ausgabenverteilung  
sollte an dem Grundsatz festge
halten werden, die Kostentra
gungspflicht der Verwaltungszu-

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesam tw irtschaftlichen Entw icklung: Jahres
gutachten 1990/91, Tz. 438 ff.; siehe auch 
W issenscha ftlicher Beira t beim  B undes
m inisterium  der Finanzen: Einriahmenver- 
teilung zwischen Bund und Ländern, Bonn 
1995, S. 40 ff.; R. H e n d l e r :  Finanzverfas
sungsre form  und S teuergese tzgebungs
hoheit der Länder, in: Die Ö ffentliche Ver
waltung 1993, S. 292 f f „  298.

ständigkeit folgen zu lassen (Art. 
104 a I GG). Mißliche Folgen kann 
dieses grundgesetzliche Konnexi
tätsprinzip jedoch bei Leistungs
gesetzen des Bundes haben. Hier 
verle itet es den Bund dazu, 
Leistungen auf Kosten der Länder 
vorzusehen. Dies betrifft derzeit 
vor allem Aufgaben und Kosten 
der Sozialhilfe. Art. 104 a III GG, 
der eine Mitfinanzierung des Bun
des ermöglicht, löst das Problem 
nicht, weil der Anwendungsbe
reich der Norm auf Geldleistungs
gesetze beschränkt ist und die 
Kostenbeteiligung des Bundes im 
Ermessen des Gesetzgebers 
steht. Eine Lösung des Problems 
könnte darin bestehen, dem „Ver
anlassungsprinzip“ bei Leistungs
gesetzen konsequent Geltung zu 
verschaffen, den Bund also als 
den Urheber kostenträchtiger Ge
setze zwingend zur Mitfinanzie
rung zu verpflichten2. Allerdings 
schüfe diese Lösung neue Be
reiche der Mischfinanzierung und 
würde die Verklammerung beider 
staatlichen Ebenen mit der Pro
blematik der Verantwortungsstreu
ung verstärken. Besser wäre es, 
die Finanzierungsverantwortung 
für Leistungsgesetze einer Ebene 
zuzuweisen, dann aber auch im 
Rahmen des vertikalen Finanzaus
gleichs die entsprechende Einnah
menverteilung vorzusehen.

Verteilung der Steuereinnahmen

Bei der vertikalen Verteilung der 
Steuereinnahmen (Art. 106 GG) 
steht die starke Betonung des 
Steuerverbundes zwischen Bund

! So hatte die Enquete-Kom m ission Verfas
sungsreform des Deutschen Bundestages 
bere its  1976 vorgesch lagen, dem  Bund 
regelmäßig 80%  der durch Bundesgesetze 
begründeten Geldle istungen aufzuerlegen 
und fü r solche Gesetze die Bundesauftrags
verwaltung vorzusehen; für d ie Änderung 
des A rt. 104 a III GG vo r a llem  auch 
J. W i e l a n d :  Einen und Teilen. Grundsätze 
der F inanzverfassung des vereinten 
Deutschlands, in: Deutsches Verwaltungs
blatt. 1992, S. 1181 ff., 1185.

und Ländern (Art. 106 III u. IV GG) 
in der Kritik. Auch hier lautet die 
Forderung, mehr Selbständigkeit 
und Wettbewerb durch Entflech
tung und Dezentralisierung der 
Kompetenzen zu schaffen. „Bei ei
nem Trennsystem mit seiner klaren 
Verteilung einzelner Steuerarten 
auf Bund und Länder [...] könnte 
mehr fiskalische Äquivalenz und 
ein Anreiz zur Pflege und Aus
schöpfung eigener Steuerquellen 
herbeigeführt werden. Die Rege
lungen bei der Aufteilung der Ver
bundsteuern [...] führen [...] zu auf
wendigen und intransparenten 
.Zerlegungen' des Aufkomm ens 
[...]. Eine Umgewichtung des ein
nahmeseitigen Finanzausgleichs 
zugunsten des Trennsystems ver
größert die Flexibilität und Finanz
autonomie der Länder und vermei
det den politischen Streit um die 
Anteile aus Aufkommen der Ge
meinschaftsteuern.“3

Dieser Vorschlag, der vor allem 
auf eine selbständige Länder- 
Einkom mensteuer zielt, sollte 
jedoch vom Verfassungsgesetz
geber -  bei dem freilich kein politi
scher Wille erkennbar ist, nach der 
mühevollen Einrichtung des ge
samtdeutschen Finanzausgleichs 
durch die Solidarpaktgesetzge- 
bung des Jahres 1993 den grund
gesetzlichen Finanzausgleich um
zubauen -  nicht aufgegriffen wer
den. Ein Finanzausgleich, der aus
schließlich Selbständigkeit, Eigen
verantwortlichkeit und allokative 
Effizienz betont, wäre kaum geeig
net, die Probleme zu bewältigen, 
die m it der deutschen Einheit auf
geworfen sind. Derzeit ist bundes
staatliches Miteinander und Soli
darität gefordert. Eine Ersetzung

3 K.-D. H e n k e :  Maßnahmen zur Stärkung 
der E igenständ igke it der Länder und 
F inanzierung der D eutschen Einheit, in:
S taatsw issenschaften und S taatspraxis 4 
(1993), S. 10 ff., 11 f.

342 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/VII



ZEITGESPRACH

des großen Steuerverbundes 
durch ein Trennsystem bedeutete 
eine partielle Aufkündigung der 
bundesstaatlichen Solidargemein- 
schaft. Autonomie auf der Einnah
menseite gewährt den neuen, aber 
auch den finanzschwachen der 
alten Länder eine nur formale Frei
heit, die sie angesichts mangeln
der Leistungskraft der in ihrem 
Territorium besteuerbaren W irt
schaftssubjekte  nicht nutzen 
könnten. Eine weitere Folge der 
Entlassung der ungleichen Länder 
in einen Steuerwettbewerb wäre, 
daß Chancengleichheit zwischen 
ihnen zwar durch Finanzzuweisun
gen des Bundes geschaffen wer
den könnte, dann aber eine enge 
Bindung oder gar Abhängigkeit 
einer Ländergruppe vom Bund 
entstünde. Darin läge eine viel 
größere Gefahr für das bundes
staatliche System als in den der
zeit einheitlich verbundenen ver
tika len Finanzbeziehungen. Es 
d roht ein Zweiklassen-Bundes- 
staat, in dem die eine Klasse der 
Länder das Wettbewerbsmodell 
praktizieren kann, die andere auf 
Subventionen des übergeordneten 
Etats angewiesen ist.

Schließlich: Das Konkurrenz
modell des vertikalen Finanzaus
gleichs verträgt sich nicht mit der 
dienenden Funktion der Finanzver
fassung. Wettbewerb um Finanzen 
kann nicht einer bundesstaatlichen 
O rdnung gleichsam angehängt 
werden, die außerhalb des Finanz
bereichs weiterhin auf kooperative 
Verflechtung und starke Zentrali
sierung setzt, ja sie sogar verstärkt 
w ie in dem neuen „Europa-Artikel“ 
23 GG. Eine Auflösung des Steu
erverbundes setzt eine Bundes
staatsreform im ganzen voraus.

Reformbedürftig innerhalb des 
Steuerverbundes ist freilich der 
Modus der vertikalen Umsatzsteu
erverteilung nach Art. 106 III S. 4, 
IV GG. Die danach geforderte

rationale Verteilungsentscheidung 
in Gesetzesform, basierend auf -  
ökonomisch allerdings zweifelhaf
ten -  Deckungsquotenberechnun
gen, hat im Grunde nie funktioniert 
und ist zuletzt, bei der Solidarpakt- 
gesetzgebung und beim Jahres
steuergesetz 1996, zum Ansatz
punkt strategischen Verhaltens 
und unsachlicher Komprom isse 
verkommen. Von einer präziseren 
oder anderen Fassung der Vertei
lungskriterien dürfte keine Verbes
serung dieser Situation zu erwar
ten sein. Statt dessen ist an den 
bislang unerfüllten verfahrens
rechtlichen Auftrag in Art. 106 III 
S. 4 Nr. 1 GG zu erinnern, die Um
satzsteuer „un ter B erücksichti
gung einer mehrjährigen Finanz
planung“ seitens der Exekutive ge
setzlich zu verteilen. Wenig glück
lich ist dagegen die Empfehlung, 
ein „Schlichtungsverfahren“ durch 
ein unabhängiges Sachverständi
gengremium einzuführen4: Eine 
(teilweise) Flucht aus der Verant
w ortung sollte  den Gesetzge
bungsorganen n icht erm öglicht 
werden, Rationalitätsdefizite müs
sen gerade innerhalb ihrer Verfah
ren korrigiert werden.

Länderfinanzausgleich

Auch der international einzigar
tige  Länderfinanzausgleich  (Art. 
107 II S. 1 u. 2 GG) mit seiner 
hohen Intensität der Finanzkraft
angleichung (§10 1 FAG) sollte bei
behalten werden5. Zwar lautet die 
Kritik, hier finde gleichsam eine 
Übertragung sozialstaatlichen Ver
sorgungsdenkens m it negativen 
Anreizwirkungen auf die Länder
finanzbeziehungen statt; da den 
schwachen Ländern die Mindest-

4 So aber der W issenschaftliche Beirat beim 
Bundesm inisterium  der Finanzen: Gutach
ten zum Länderfinanzausgleich in der Bun
desrepublik Deutschland, Bonn 1992, S. 64; 
ders.: Einnahmenverteilung zwischen Bund 
und Ländern, a. a. O., S. 36 f.

auffüllung auf 95% des Bundes
durchschnitts gesichert ist, die rei
chen Länder hingegen erhebliche 
Finanzabschöpfungen zu gewärti
gen haben, lohnten fü r beide 
Gruppen autonome finanzpoliti
sche Anstrengungen nicht. Aber 
ein Blick auf die verfassungsrecht
lichen Rahmenbedingungen ent
kräftet dieses Argument. Der Bund 
gibt die w ichtigsten Vorgaben für 
die Finanzpolitik der Länder. Diese 
haben wenig Spielraum zur Ge
staltung von Einnahmen und Aus
gaben. Die Anreizeffekte, die der 
Länderfinanzausgleich entfalten 
oder vermindern kann, sind daher 
von vornherein begrenzt. Wer für 
eine Senkung des Ausgle ichs
grades finanzieller Umverteilung 
plädiert, verlangt im Grunde einen 
Umbau der Art. 105-107 GG über
haupt. Die starke Verklammerung 
und Verbindung der finanziellen 
Kompetenzen sollte aber derzeit, 
gerade wegen der unerwartet 
langfristigen Aufgabe, die neuen 
Länder in Finanzkraft und Lei
stungsniveau zu heben, nicht auf
gegeben werden. Zu einer Finanz
verfassung, die die Herstellung 
einer aufgabenangemessenen Fi
nanzausstattung eben nicht der 
Verantwortung und dem Wettbe
werb der Länder überläßt, gehört 
als system konform e Ergänzung 
ein Länderfinanzausgleich, der die 
nach der Steuerverteilung verblie
benen D isparitäten weitgehend 
angleicht.

Klarer als bislang sollte freilich 
die Umverteilung zwischen den

5 Für e ine A bsenkung der A usg le ichs
intensität und/oder eine Ergänzung durch
vertikale Finanzzuweisungen dagegen z. B. 
K.-D . H e n k e ,  G. F. S c h u p p e  r t :  
R ech tliche  und finanzw issenschaftliche  
Probleme der Neuordnung der Finanzbezie
hungen von Bund und Ländern im vereinten 
Deutschland, Baden-Baden 1993, S. 111;
W issenscha ftlicher Beirat beim  B undes
m inisterium  der Finanzen: Gutachten zum 
Länderfinanzausgleich in der Bundesrepu
blik Deutschland, a. a. O., S. 66, 75 ff.

W IRTSCHAFTSDIENST 1996/VII 343



ZEITGESPRÄCH

Ländern als reiner Finanzkraftaus
gleich gestaltet sein und Aspekte 
des Finanzbedarfs ausschließen. 
Sie sind streitanfällig und über
spannen die Ländersolidarität. 
Trotz der Billigung durch das Bun
desverfassungsgericht6 sollten 
deshalb die Abgeltung von See
hafenlasten (§ 7 III FAG) und die 
Einwohnergewichtung (§ 9 II und III 
FAG) im Länderfinanzausgleich 
überdacht werden.

Bundesergänzungs
zuweisungen

Dringend reformbedürftig ist der 
Schlußstein des Finanzausgleichs, 
die Bundesergänzungszuweisun
gen nach Art. 107 II S. 3 GG. Dies 
betrifft nicht die verfassungsrecht
liche Ermächtigung des Bundes an 
sich, den Ländern ungebundene 
Finanzzuweisungen zu gewähren, 
sondern die derzeitige S taats
praxis. Ursprünglich als subsidiä
res, nachrangiges Element der 
Finanzverteilung konzipiert, sind 
die Ergänzungszuweisungen zum 
Sammelbecken verschiedenster 
Ausgleichsziele geworden. Indiz 
der Hypertrophie ist, daß ihr 
Volumen (1995 ca. 26,7 Mrd. DM) 
das des Länderfinanzausgleichs 
(1995 ca. 12,5 Mrd. DM) inzwi
schen bei weitem übersteigt.

Wegfallen sollten zunächst die 
Fehlbetrags-Bundesergänzungs- 
zuweisungen (§ 1 1  II FAG), mit 
denen der Bund die nach Länder
finanzausgleich unterdurchschnitt
lichen Länder auf 99,5% der bun
desdurchschnittlichen Finanzkraft 
anhebt. Solange es den Länder
finanzausgleich gibt, sollte aus
schließlich dort über den Grad der 
Finanzkraftangleichung entschie
den werden. Eine Kombination 
horizontaler und vertikaler Zuwei
sungen m it demselben Ziel ist 
wenig sinnvoll.

6 BVerfGE 72, 330 (413 ff.); 86, 148 (233 ff.).

Aber auch die übrigen Fall
gruppen der Ergänzungszuwei
sungen, mit denen der Bund die 
Kompensation besonderer Ausga
benlasten einzelner Länder(-grup- 
pen) bezweckt, bedürfen der Ent
rümpelung. Die Zahlungen zum 
Ausgleich sogenannte „Kosten der 
Kleinheit“ (§11 III FAG) sind frag
würdig, weil nicht erwiesen ist, daß 
es für jedes Land unabhängig von 
seiner Größe fixe Administrativ
kosten gibt. Auch die „Übergangs- 
Bundesergänzungszuweisungen“ 
(§ 11 V FAG) an finanzschwache 
westliche Länder, mit denen der 
„Ausgleich überproportionaler Be
lastungen“ bezweckt wird, haben 
keine Rechtfertigung. Der Solidar- 
paktgesetzgeber hat für sie nicht 
einmal eine halbwegs plausible 
Begründung angeben können. 
Allein die Zahlungen an die neuen 
Länder zum Ausgleich teilungsbe
dingter Sonderlasten (§11 IV FAG) 
sollten bis zum Wegfall ihres 
Zweckes aufrechterhalten werden.

Haushaltsnotlagen

Durch übermäßige Staatsver
schuldung sind Bremen und das 
Saarland in extreme Haushaltsnot
lagen geraten, aus denen sie sich 
aus eigener Kraft nicht befreien 
können. Weitere Länder -  unter 
Umständen sogar der Bund -  
könnten folgen, falls Konsolidie
rungsanstrengungen mißlingen. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat im Fall der Haushaltsnotlagen 
die Pflicht zur solidarischen Hilfe 
durch die bundesstaatliche Ge
meinschaft betont7. Seit 1994 ver
sucht der Bund, Bremen und das 
Saarland durch zusätzliche Bun
desergänzungszuweisungen zu 
sanieren. Der Erfolg ist bislang 
gering. Das überrascht nicht: Der 
geltenden Finanzverfassung fehlt 
es an geeigneten Instrumentarien

'  BVerfGE 86, 148 (258 ff.)

zur Bekämpfung von Haushalts
notlagen. Eine wünschenswerte 
Verfassungsänderung müßte den 
Tatbestand der Haushaltsnotlage8 
festlegen und Grundzüge der Prä
vention und Behebung regeln. 
Dies umfaßte zum einen über Art. 
115 1 GG hinausgehende Grenzen 
der Kreditaufnahme. Zum anderen 
könnten m ögliche Sanierungs
maßnahmen, -ziele und -Zeiträume 
benannt, Verpflichtungen zur Auf
stellung eines Sanierungspro
grammes und Sanktionen im Falle 
der Nichteinhaltung statuiert wer
den. Vor allem aber könnten spezi
elle zweckgebundene Bundeszu
weisungen geschaffen werden, die 
auch eine finanzielle Eigenbeteili
gung der Länder vorsehen sollten. 
Ein supranationales Vorbild gibt 
jetzt das Recht der EU zur Über
wachung der Entw icklung der 
Haushaltslage und des öffentli
chen Schuldenstandes der M it
gliedstaaten auf der 2. und 3. 
Stufe der W irtschafts- und Wäh
rungsunion.

Fazit

Die bundesstaatliche Finanzver
fassung ist besser als ihr Ruf. Zu 
einer Totalreform besteht -  derzeit 
-  kein Anlaß. Die aktuellen finanz
politischen Herausforderungen 
sind auf der Grundlage des gelten
den Verbundmodelles durchaus zu 
bewältigen. Wer statt dessen den 
föderalen Kurswechsel hin zu 
einem konsequenten W ettbe
werbsmodell will, sollte beachten, 
daß eine ökonomisch optimierte 
Gestaltung der föderalen Finanz
beziehungen die Mehrdimensiona- 
litä t des Gem einwohlauftrages 
nicht erschöpft.

8 M ögliche Indikatoren für d ie zur Haushalts
notlage  führende überhöhte  Z insvorbe 
lastung sind die Kreditfinanzierungsquote 
und die Z ins-Steuer-Quote; zur um strittenen 
Aussagekraft dieser Bemessungsmaßstäbe 
siehe aber Sachverständigenrat zur Begut
achtung der gesam tw irtscha ftlichen  Ent
w icklung: Jahresgutachten 1993/94, Tz. 297.
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